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 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wehrrechtlicher Vorschriften 2011
 (Wehrrechtsänderungsgesetz 2011 – WehrRÄndG 2011)

 A.  Problem und Ziel

 Die  allgemeine  Wehrpflicht  stellt  einen  erheblichen  Grundrechtseingriff  dar.
 Ihre  konkrete  Ausgestaltung  und  Durchführung  ist  deshalb  auf  ihre  weitere  Er-
 forderlichkeit  und  Verhältnismäßigkeit  hin  regelmäßig  zu  überprüfen.  Als  Er-
 gebnis  einer  auf  den  verfassungsrechtlichen  Auftrag  der  Bundeswehr  bezogenen
 umfassenden  Abwägung  der  Grundrechte  der  jungen  Männer,  sicherheits-  und
 gesellschaftspolitischer  Gesichtspunkte  sowie  wirtschafts-  und  allgemeinpoliti-
 scher  Aspekte  soll  die  Bundeswehr  neu  ausgerichtet  und  die  gesetzliche  Ver-
 pflichtung  zur  Wehrdienstleistung  nach  dem  Wehrpflichtgesetz  außerhalb  des
 Spannungs-  oder  Verteidigungsfalls  ausgesetzt  werden.  Insbesondere  vor  dem
 Hintergrund  der  dauerhaft  veränderten  sicherheits-  und  verteidigungspolitischen
 Lage  sind  die  mit  gesetzlichen  Pflichtdiensten  verbundenen  Grundrechtseingrif-
 fe nicht mehr zu rechtfertigen.

 Gleichzeitig  mit  der  Aussetzung  der  Pflichtdienste  im  Wehrpflichtgesetz  wird
 der  gleichfalls  im  Wehrpflichtgesetz  angelegte  freiwillige  Wehrdienst  fortentwi-
 ckelt.  Auf  diese  Weise  sollen  Freiheit  und  Verantwortung  neu  austariert  werden.

 B.  Lösung

 Änderung des Wehrpflichtgesetzes.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Durch  die  Einführung  des  freiwilligen  Wehrdienstes  (15  000  freiwillig  Wehr-
 dienst  Leistende  –  FWDL)  entstehen  jährliche  Ausgaben  in  Höhe  von  rund
 319  Mio.  Euro,  die  jedoch  durch  den  Verzicht  auf  die  Einberufung  von  30  000
 Wehrpflichtigen  zur  Ableistung  des  Grundwehrdienstes  und  den  Wegfall  des
 freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes vollständig kompensiert werden.

 Durch  die  Zahlung  von  Verpflichtungsprämien  an  Mannschaftssoldaten  aller
 Statusgruppen  nur  in  2011  zur  Überbrückung  personeller  Engpässe  entstehen
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einmalig  Ausgaben  in  Höhe  von  bis  zu  65  Mio.  Euro,  die  vollständig  im  Einzel-
 plan 14 erbracht werden.

 Auswirkungen auf die Ausgaben von Bund und Ländern im Hochschulbereich

 Die  Aussetzung  der  gesetzlichen  Verpflichtung  zur  Ableistung  des  Grundwehr-
 dienstes  und  die  dadurch  verursachte  Aussetzung  der  Verpflichtung  zur  Ableis-
 tung  des  Zivildienstes  wird  nach  vorläufigen  Schätzungen  dazu  führen,  dass  sich
 je  nach  Ausgestaltung  und  Inanspruchnahme  der  Freiwilligendienste  die  Zahl
 der  Studienanfänger  in  den  Jahren  2011  bis  2015  um  34  600  bis  59  000  erhöhen
 wird.  Diese  Entwicklung  wird  aufgrund  der  Verpflichtungen  aus  dem  Hoch-
 schulpakt  2020  und  dem  BAföG  zu  Mehrausgaben  für  Bund  und  Länder  in  Höhe
 von insgesamt 1,035 bis 1,765 Mrd. Euro in den Jahren 2011 bis 2018 führen.

 Für  den  Hochschulpakt  2020  und  das  BAföG  entstehen  in  diesem  Zeitraum  im
 Bundeshaushalt Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 517 bis 881 Mio. Euro.

 2. Vollzugsaufwand

 Durch  die  Einführung  einer  neuen  Stufe  des  Wehrdienstzuschlags  und  die  zeit-
 lich  begrenzte  Einführung  einer  Verpflichtungsprämie  entsteht  geringfügig  er-
 höhter  Vollzugsaufwand,  der  jedoch  durch  den  Wegfall  des  Mobilitätszuschlags
 und  des  Verpflichtungszuschlags  kompensiert  wird.  Der  Vollzugsaufwand  kann
 wie bisher mit den vorhandenen Ressourcen abgedeckt werden.

 E.  Sonstige Kosten

 Die  Wirtschaft,  insbesondere  die  mittelständische  Wirtschaft,  ist  von  den  Rege-
 lungen  nicht  betroffen.  Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  ins-
 besondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

 F.  Bürokratiekosten

 Es werden für

 a)  Unternehmen  zwei  Informationspflichten  mit  einer  jährlichen  Entlastung  von
 rund 210 000 Euro geändert;

 b)  Bürgerinnen  und  Bürger  zwei  Informationspflichten  (Fallzahl  rund  15  000;
 Zeit: 30 bzw. fünf Minuten je Fall) eingeführt;

 c)  die  Verwaltung  drei  neue  Informationspflichten  eingeführt  und  eine  beste-
 hende verändert.

 Darüber  hinaus  wird  für  Bürgerinnen  und  Bürger,  Verwaltung  und  Wirtschaft
 eine  Vielzahl  von  mit  der  allgemeinen  Wehrpflicht  zusammenhängenden  Infor-
 mationspflichten ausgesetzt.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wehrrechtlicher Vorschriften 2011
 (Wehrrechtsänderungsgesetz 2011 – WehrRÄndG 2011)

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Wehrpflichtgesetzes

 Das  Wehrpflichtgesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  16.  September  2008  (BGBl.  I  S.  1886),  das
 zuletzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  31.  Juli  2010
 (BGBl.  I  S.  1052)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  der  Angabe  zu  §  1  wird  folgende  Angabe  einge-
 fügt:

 „§  2  Geltung der folgenden Vorschriften“.

 b)  Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

 „Abschnitt 3
 Personalakten“.

 c)  Die Angabe zu Abschnitt 6 wird wie folgt gefasst:

 „Abschnitt 6
 Einschränkung von Grundrechten,

 Sonder-, Bußgeld- und Übergangsvorschriften“.

 d)  Nach  der  Angabe  zu  §  53  werden  folgende  Angaben
 angefügt:

 „Abschnitt 7
 Freiwilliger Wehrdienst

 §  54  Freiwilliger Wehrdienst

 §  55  Verpflichtung

 §  56  Status

 §  57  Wehrersatzbehörden

 §  58  Erhebung  personenbezogener  Daten  bei  den
 Meldebehörden

 §  59  Beratung und Eignungsuntersuchung

 §  60  Einberufung

 §  61  Beendigung des freiwilligen Wehrdienstes

 §  62  Übergangsvorschrift“.

 2.  §  2 wird wie folgt gefasst:

 „§  2
 Geltung der folgenden Vorschriften

 Die  §§  3  bis  53  gelten  im  Spannungs-  oder  Verteidi-
 gungsfall.  Im  Übrigen  gelten  sie  nur,  soweit  dies  in  Ab-
 schnitt  7  bestimmt  ist.  Abschnitt  7  gilt  nicht  im  Span-
 nungs- oder Verteidigungsfall.“

 3.  In  §  10  Nummer  3  wird  die  Angabe  „§  64  oder  §  66“
 durch  die  Angabe  „den  §§  64,  66,  66a  oder  66b“  ersetzt.

 4.  Die Überschrift des Abschnitts 3 wird wie folgt gefasst:

 „Abschnitt 3
 Personalakten“.

 5.  Die Überschrift zu Abschnitt 6 wird wie folgt gefasst:

 „Abschnitt 6
 Einschränkung von Grundrechten,

 Sonder-, Bußgeld- und Übergangsvorschriften“.

 6.  Folgender Abschnitt 7 wird angefügt:

 „Abschnitt 7
 Freiwilliger Wehrdienst

 §  54
 Freiwilliger Wehrdienst

 (1)  Frauen  und  Männer,  die  Deutsche  im  Sinne  des
 Grundgesetzes  sind,  können  sich  verpflichten,  freiwilli-
 gen  Wehrdienst  nach  diesem  Abschnitt  zu  leisten,  sofern
 sie  hierfür  tauglich  sind.  Der  Wehrdienst  nach  Satz  1  be-
 steht  aus  sechs  Monaten  freiwilligem  Grundwehrdienst
 (Probezeit)  und  bis  zu  17  Monaten  anschließendem  frei-
 willigem  zusätzlichem  Wehrdienst  sowie  Dienstleistun-
 gen nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes.

 (2) §  10 gilt entsprechend.

 §  55
 Verpflichtung

 (1)  Die  Verpflichtungserklärung  nach  §  54  Absatz  1
 Satz  1  bedarf  der  Schriftform.  Für  eine  Verwendung  im
 Ausland  ist  eine  gesonderte  schriftliche  Erklärung  erfor-
 derlich.

 (2)  Die  Verpflichtungserklärungen  bedürfen  der  An-
 nahme durch die Wehrersatzbehörde.

 (3)  Die  Soldatin  oder  der  Soldat  kann  auf  Antrag  von
 der  Verpflichtung  nach  Absatz  1  Satz  2  entbunden  wer-
 den.  Dem  Antrag  ist  stattzugeben,  wenn  die  besondere
 Verwendung  im  Ausland  wegen  persönlicher  Gründe
 eine besondere Härte bedeuten würde.

 §  56
 Status

 Regelungen  in  anderen  Gesetzen  oder  Rechtsverord-
 nungen,  die  an  die  Ableistung  des  Grundwehrdienstes
 (§  5)  oder  des  freiwilligen  zusätzlichen  Wehrdienstes  im
 Anschluss  an  den  Grundwehrdienst  (§  6b)  anknüpfen,
 sind  auf  Personen,  die  Wehrdienst  nach  diesem  Abschnitt
 leisten,  soweit  keine  ausdrückliche  Regelung  vorhanden
 ist, entsprechend anzuwenden.
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§  57
 Wehrersatzbehörden

 Die  Aufgaben  nach  diesem  Abschnitt  werden  in  bun-
 deseigener  Verwaltung  wahrgenommen.  §  14  Absatz  1
 gilt  entsprechend.  Zu  den  Aufgaben  der  Kreiswehrersatz-
 ämter  gehört  auch  die  Gewinnung  von  Personal  für  den
 Wehrdienst nach diesem Abschnitt.

 §  58
 Erhebung personenbezogener Daten

 bei den Meldebehörden

 (1)  Zum  Zweck  der  Übersendung  von  Informations-
 material  nach  Absatz  2  Satz  1  erheben  die  Kreiswehr-
 ersatzämter  zu  Beginn  eines  jeden  Jahres  bei  den  Melde-
 behörden  personenbezogene  Daten  zu  Personen  mit
 deutscher  Staatsangehörigkeit,  die  im  nächsten  Jahr  voll-
 jährig  werden,  soweit  die  Betroffenen  nicht  nach  §  18
 Absatz  7  des  Melderechtsrahmengesetzes  der  Datenüber-
 mittlung  widersprochen  haben.  Es  dürfen  nur  folgende
 Daten erhoben werden:

 1.  Familienname,

 2.  Vornamen,

 3.  Tag der Geburt,

 4.  Staatsangehörigkeit,

 5.  gegenwärtige Anschrift.

 (2)  Die  erhobenen  Daten  dürfen  nur  zur  Übersendung
 von  Informationsmaterial  über  Tätigkeiten  in  den  Streit-
 kräften  verwendet  werden.  Die  Daten  sind  zu  löschen,
 wenn  die  Betroffenen  dies  verlangen,  spätestens  jedoch
 nach  Ablauf  eines  Jahres  nach  der  erstmaligen  Speiche-
 rung der Daten bei den Kreiswehrersatzämtern.

 §  59
 Beratung und Eignungsuntersuchung

 (1)  Die  Wehrersatzbehörden  bieten  Personen,  die  Inte-
 resse  an  einem  Wehrdienst  nach  diesem  Abschnitt  bekun-
 den,  eine  persönliche  Beratung  über  Tätigkeiten  in  den
 Streitkräften an.

 (2)  Personen,  die  nach  der  Beratung  weiterhin  Interes-
 se  an  einem  Wehrdienst  nach  diesem  Abschnitt  bekun-
 den,  werden  auf  ihre  Tauglichkeit  für  den  Wehrdienst
 untersucht,  sofern  sie  in  die  Untersuchung  schriftlich  ein-
 gewilligt haben.

 (3) Die §§  8a, 20a und 20b gelten entsprechend.

 (4)  Ist  die  oder  der  Untersuchte  nicht  tauglich,  sind  die
 bei  der  Untersuchung  erhobenen  Daten  nach  Ablauf
 eines Jahres nach der Untersuchung zu löschen.

 (5)  Die  Erstattung  von  Aufwendungen  richtet  sich
 nach  §  11  Absatz  2  des  Bundesreisekostengesetzes  ent-
 sprechend.

 §  60
 Einberufung

 Das  Kreiswehrersatzamt  beruft  zum  Wehrdienst  nach
 diesem  Abschnitt  ein.  Im  Einberufungsbescheid  sind  Ort
 und  Zeitpunkt  des  Dienstantritts  sowie  die  Dauer  des  zu
 leistenden  Wehrdienstes  anzugeben.  Der  Einberufungs-
 bescheid  soll  den  Einzuberufenden  vier  Wochen  vor  dem
 Dienstantrittstermin bekannt gegeben werden.

 §  61
 Beendigung des freiwilligen Wehrdienstes

 (1)  Der  Wehrdienst  nach  diesem  Abschnitt  endet  durch
 Entlassung  entsprechend  §  29  oder  durch  Ausschluss  ent-
 sprechend §  30.

 (2)  Während  des  freiwilligen  Grundwehrdienstes  kann
 die  Soldatin  oder  der  Soldat  zum  15.  oder  zum  Letzten
 eines  Monats  entlassen  werden.  Die  Entlassungsverfü-
 gung  ist  ihr  oder  ihm  spätestens  zwei  Wochen  vor  dem
 Entlassungstermin  bekannt  zu  geben.  Auf  schriftlichen
 Antrag  der  Soldatin  oder  des  Soldaten  ist  sie  oder  er  wäh-
 rend der ersten sechs Monate jederzeit zu entlassen.

 (3)  Im  Fall  des  §  56  Absatz  4  kann  die  Soldatin  oder
 der  Soldat  entlassen  werden,  wenn  eine  anderweitige
 Verwendung nicht möglich ist.

 (4) Die §§  29a und 29b gelten entsprechend.

 §  62
 Übergangsvorschrift

 Soldaten,  die  zu  einem  Grundwehrdienst  (§  5)  einberu-
 fen  worden  sind,  der  über  den  30.  Juni  2011  hinausgeht,
 sind  auf  Antrag  mit  Ablauf  dieses  Tages  zu  entlassen.  Für
 die  zum  freiwilligen  zusätzlichen  Wehrdienst  im  An-
 schluss  an  den  Grundwehrdienst  (§  6b)  Einberufenen
 gelten  ab  dem  1.  Juli  2011  die  Vorschriften  dieses  Ab-
 schnitts.“

 Artikel 2

 Änderung des Soldatengesetzes

 Das  Soldatengesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  30.  Mai  2005  (BGBl.  I  S.  1482),  das  zuletzt  durch  Arti-
 kel  2  des  Gesetzes  vom  31.  Juli  2010  (BGBl.  I  S.  1052)  ge-
 ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  98  wie  folgt
 gefasst:

 „§  98  Übergangsvorschrift  aus  Anlass  des  Wehr-
 rechtsänderungsgesetzes 2011“.

 2.  §  2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 wird aufgehoben.

 b)  Die  bisherigen  Nummern  2  bis  4  werden  die  Num-
 mern 1 bis 3.

 3.  §  56 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

 4.  §  59 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  Nummer  3  werden  die  Wörter  „und
 nach  Zustimmung  durch  das  Bundesministerium  der
 Verteidigung“ gestrichen.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Andere  als  die  in  den  Absätzen  1  und  2  ge-
 nannten  Personen  können  auf  Grund  freiwilliger
 schriftlicher  Verpflichtung  bis  zum  Ablauf  des
 Monats,  in  dem  sie  das  65.  Lebensjahr  vollenden,  zu
 den  in  §  60  genannten  Dienstleistungen  herangezogen
 werden.  §  9  Absatz  2  gilt  entsprechend.  Personen,  de-
 nen  auf  Grund  einer  Wehrdienstleistung  ein  höherer
 Dienstgrad  nicht  nur  für  die  Dauer  der  Verwendung
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verliehen  worden  ist,  können  auch  ohne  freiwillige
 Verpflichtung  bis  zum  Ablauf  des  Monats,  in  dem  sie
 das 60. Lebensjahr vollenden, herangezogen werden

 1.  zum  unbefristeten  Wehrdienst  im  Spannungs-
 oder Verteidigungsfall und

 2.  zu  Übungen  (§  61),  wenn  dies  aus  Gründen  der
 Einsatz-  und  Funktionsfähigkeit  der  Streitkräfte
 erforderlich  ist;  für  Personen,  die  einen  Mann-
 schaftsdienstgrad  führen,  gilt  dies  jedoch  nur  bis
 zum  Ablauf  des  Monats,  in  dem  sie  das  45.  Le-
 bensjahr vollenden.“

 c)  In  Absatz  4  Satz  1  werden  die  Wörter  „Bestandskraft
 des  Heranziehungsbescheides“  durch  die  Wörter
 „Ablauf  der  Frist  für  den  Widerspruch  gegen  einen
 Heranziehungsbescheid“ ersetzt.

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Nach  dem  Ablauf  der  Frist  für  den  Wider-
 spruch  gegen  einen  Heranziehungsbescheid  ist  der
 Widerruf  der  Verpflichtungserklärung  ausgeschlos-
 sen.  Bis  zum  Beginn  des  Wehrdienstverhältnisses
 nach  §  2  Absatz  1  Nummer  1  können  Herangezogene
 jedoch  auf  Antrag  von  der  Pflicht  zur  Dienstleistung
 befreit  werden.  Dem  Antrag  ist  stattzugeben,  wenn
 die  Heranziehung  wegen  persönlicher,  insbesondere
 häuslicher,  wirtschaftlicher  oder  beruflicher  Gründe
 eine  besondere,  im  Bereitschafts-,  Spannungs-  oder
 Verteidigungsfall  eine  unzumutbare  Härte  bedeuten
 würde.“

 5.  §  60 wird wie folgt gefasst:

 „§  60
 Arten der Dienstleistungen

 Dienstleistungen sind

 1.  Übungen (§  61),

 2.  besondere Auslandsverwendungen (§  62),

 3.  Hilfeleistungen im Innern (§  63),

 4.  Hilfeleistungen im Ausland (§  63a) und

 5.  unbefristeter  Wehrdienst  im  Spannungs-  oder  Vertei-
 digungsfall.“

 6.  In  §  77  Absatz  1  Satz  2  werden  nach  der  Angabe  „§  59
 Abs.  3  Satz  1“  die  Wörter  „oder  im  Fall  einer  Verpflich-
 tung  zu  einem  freiwilligen  Wehrdienst  nach  dem  Wehr-
 pflichtgesetz“ eingefügt.

 7.  §  78 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2 wird aufgehoben.

 b)  Die  bisherigen  Nummern  3  und  4  werden  Nummern  2
 und 3.

 8.  §  80 wird wie folgt gefasst:

 „§  80
 Konkurrenzregelung

 Für  Personen,  die  einen  Pflichtdienst  nach  dem  Wehr-
 pflichtgesetz  leisten  müssen,  hat  das  Wehrpflichtgesetz
 Vorrang.“

 9.  §  98 wird wie folgt gefasst:

 „§  98
 Übergangsvorschrift aus Anlass des
 Wehrrechtsänderungsgesetzes 2011

 (1)  Die  Vorschriften  über  nachwirkende  Dienstleis-
 tungspflichten  nach  dem  Vierten  Abschnitt  sind  nur  an-
 zuwenden, wenn

 1.  das  die  Dienstleistungspflicht  begründende  Dienst-
 verhältnis  als  Soldat  auf  Zeit  oder  als  Berufssoldat
 nach dem 30. Juni 2011 begründet worden ist oder

 2.  am  30.  Juni  2011  eine  den  Dienstleistungspflichten
 nach  dem  Vierten  Abschnitt  entsprechende  Pflicht  zur
 Wehrdienstleistung  nach  diesem  Gesetz  oder  nach
 dem  Wehrpflichtgesetz  in  der  an  diesem  Tag  gelten-
 den Fassung bestanden hat.

 Für  die  Heranziehung  zu  Dienstleistungen  ohne  Zustim-
 mung  nach  §  59  Absatz  3  Satz  3  gilt  Satz  1  entsprechend.

 (2)  Für  frühere  Soldaten,  die  am  30.  Juni  2011  nach
 §  24  des  Wehrpflichtgesetzes  in  der  bis  zu  diesem  Tag
 geltenden  Fassung  der  Wehrüberwachung  unterliegen
 und  nach  §  59  Absatz  3  Satz  3  zu  einer  Dienstleistung  he-
 rangezogen  werden  können,  beginnt  die  Dienstleistungs-
 überwachung  nach  §  77  Absatz  1  Satz  1  am  1.  Juli  2011.
 Für  Soldaten,  deren  Wehrdienstverhältnis  nach  dem
 Wehrpflichtgesetz  vor  dem  30.  Juni  2011  begonnen  hat
 und  nach  dem  29.  Juni  2011  endet,  beginnt  sie  im  An-
 schluss an dieses Wehrdienstverhältnis.“

 Artikel 3

 Änderung der Soldatinnen- und
 Soldatenurlaubsverordnung

 Die  Soldatinnen-  und  Soldatenurlaubsverordnung  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  14.  Mai  1997  (BGBl.  I
 S.  1134),  die  zuletzt  durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom
 31.  Juli  2010  (BGBl.  I  S.  1052)  geändert  worden  ist,  wird
 wie folgt geändert:

 1.  §  5 wird wie folgt gefasst:

 „§  5
 Erholungsurlaub der sonstigen Soldatinnen

 und Soldaten

 (1)  Soldatinnen  und  Soldaten,  die  Wehrdienst  nach
 Maßgabe  des  Wehrpflichtgesetzes  leisten,  erhalten  für  je-
 den  vollen  Monat  ihrer  Dienstzeit  ein  Zwölftel  des  Jah-
 reserholungsurlaubs  nach  §  1,  wenn  die  Dauer  des  ohne
 Unterbrechung  abgeleisteten  Wehrdienstes  mindestens
 einen Monat beträgt.

 (2)  Absatz  1  gilt  entsprechend  für  Soldatinnen  und  Sol-
 daten,  die  Dienstleistungen  nach  §  60  des  Soldatengeset-
 zes erbringen.“

 2.  Die §§  12 und 16 werden aufgehoben.
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Artikel 4

 Änderung der Soldatenlaufbahnverordnung

 Die  Soldatenlaufbahnverordnung  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  8.  Juni  2007  (BGBl.  I  S.  1098),  die
 durch  die  Verordnung  vom  23.  September  2009  (BGBl.  I
 S.  3128) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  §  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  werden  vor  dem  Wort  „Soldaten“  die
 Wörter „Soldatinnen und“ eingefügt.

 b)  In  Nummer  3  werden  nach  dem  Wort  „Soldatinnen“
 die Wörter „und Soldaten“ eingefügt.

 c)  In  Nummer  4  werden  die  Wörter  „nicht  wehrpflich-
 tige“ gestrichen.

 d)  In  Nummer  6  werden  nach  dem  Wort  „Soldatinnen“
 die Wörter „und frühere Soldaten“ eingefügt.

 2.  §  6 Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben.

 3.  In  §  10  Absatz  1  und  §  22  Absatz  1  werden  jeweils  nach
 dem  Wort  „genannten“  die  Wörter  „Soldatinnen  und“
 eingefügt.

 4.  §  43 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  nach  dem  Wort  „genannten“  die
 Wörter „Soldatinnen und“ eingefügt.

 b)  Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Für  die  Beförderung  der  Reserveoffizier-Anwärte-
 rinnen  und  Reserveoffizier-Anwärter,  die  Grund-
 wehrdienst  oder  freiwilligen  zusätzlichen  Dienst  nach
 dem  Wehrpflichtgesetz  leisten  oder  in  ein  Dienstver-
 hältnis  als  Soldatin  auf  Zeit  oder  Soldat  auf  Zeit  beru-
 fen worden sind, gilt §  24 Absatz 1 entsprechend.“

 Artikel 5

 Änderung des Wehrsoldgesetzes

 Das  Wehrsoldgesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  13.  August  2008  (BGBl.  I  S.  1718),  das  zuletzt  durch
 Artikel  4  des  Gesetzes  vom  31.  Juli  2010  (BGBl.  I  S.  1052)
 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  §  1 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Soldaten,  die  auf  Grund  des  Wehrpflichtgesetzes
 oder  nach  dem  Vierten  Abschnitt  des  Soldatengesetzes
 Wehrdienst  leisten,  erhalten  Geld-  und  Sachbezüge  nach
 den folgenden Vorschriften.

 (2)  Wehrübung  im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist  jeder
 Wehrdienst  nach  dem  Vierten  Abschnitt  des  Soldatenge-
 setzes  mit  Ausnahme  des  unbefristeten  Wehrdienstes  im
 Spannungs- oder Verteidigungsfall.

 (3)  Der  Anspruch  auf  die  in  Absatz  1  genannten  Bezü-
 ge  besteht  vom  Tag  des  Dienstantritts  bis  zur  Beendigung
 des Wehrdienstes.“

 2.  §  7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Soldaten,  die  mehr  als  sechs  Monate  freiwilligen
 Wehrdienst  nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes
 geleistet  haben,  erhalten  eine  besondere  Zuwendung.“

 b)  Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  Zuwendung  beträgt  für  jeden  im  Kalender-
 jahr  der  Zahlung  geleisteten  vollen  Monat  des  frei-
 willigen  Wehrdienstes  mit  Anspruch  auf  Wehrsold
 19,20  Euro,  im  Übrigen  0,64  Euro  je  Tag.  Ist  im  ersten
 Kalenderjahr  des  freiwilligen  Wehrdienstes  keine  Zu-
 wendung  gezahlt  worden,  ist  der  in  diesem  Kalender-
 jahr  geleistete  freiwillige  Wehrdienst  im  Folgejahr  zu
 berücksichtigen.

 (3)  Die  Zuwendung  steht  Soldaten  nicht  zu,  die
 nach  §  29  Absatz  1  Satz  3  Nummer  5  oder  Absatz  4
 Nummer  2  oder  Nummer  3  des  Wehrpflichtgesetzes
 oder  wegen  vorsätzlich  herbeigeführter  Dienstunfä-
 higkeit  entlassen  oder  nach  §  30  des  Wehrpflichtge-
 setzes aus der Bundeswehr ausgeschlossen werden.“

 c)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 d)  Die  bisherigen  Absätze  5  und  6  werden  die  Absätze  4
 und 5.

 e)  In  dem  neuen  Absatz  4  wird  in  Satz  1  das  Wort
 „Grundwehrdienstes“  durch  das  Wort  „Wehrdienstes“
 sowie die Angabe „4“ durch die Angabe „3“ ersetzt.

 f)  In  dem  neuen  Absatz  5  wird  die  Angabe  „4“  durch  die
 Angabe „3“ ersetzt.

 3.  §  8a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

 „Soldaten,  die  auf  Dienstposten  der  Verstärkungs-
 reserve  oder  Personalreserve  der  Streitkräfte  oder  als
 Zivilpersonal  der  Bundeswehr  für  Verwendungen  im
 Soldatenstatus  eingeplant  sind,  erhalten  für  die  Teil-
 nahme  an  Wehrübungen,  die  länger  als  drei  Tage  dau-
 ern,  ab  dem  25.  Wehrübungstag  einen  Leistungszu-
 schlag  zum  Wehrsold.  Soldaten  im  Sinne  des  Satzes  1
 in  der  Laufbahngruppe  der  Mannschaften,  die  sich  zur
 freiwilligen  Ableistung  von  Wehrübungen  verpflich-
 tet  haben,  erhalten  den  Leistungszuschlag  ab  dem
 13.  Wehrübungstag.“

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „Beorderte  Soldaten“
 durch die Wörter „Soldaten nach Absatz 1“ ersetzt.

 c)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 „Absatz  2  ist  auf  Zivilpersonal  der  Bundeswehr  nicht
 anzuwenden.“

 4.  In  §  8b  Absatz  2  Satz  3  wird  die  Angabe  „5“  durch  die
 Angabe „4“ ersetzt.

 5.  §  8c wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  das  Wort  „zusätzlichen“  gestrichen
 sowie  die  Angabe  „§  6b“  durch  die  Angabe  „Ab-
 schnitt 7“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Der  Wehrdienstzuschlag  beträgt  für  jeden  Tag
 des freiwilligen Wehrdienstes

 1.  ab dem ersten Dienstmonat 16,50 Euro,

 2.  ab dem siebten Dienstmonat 22,50 Euro,

 3.  ab dem 13. Dienstmonat 24,50 Euro und

 4.  ab dem 19. Dienstmonat 26,50 Euro.“
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c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Wehrsold“
 die Wörter „für den Folgemonat“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „zusätzlichen“  gestri-
 chen.

 6.  Die §§  8d und 8e werden aufgehoben.

 7.  In  §  8f  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „den  gleichen
 Voraussetzungen“  die  Wörter  „zum  gleichen  Zeit-
 punkt“ eingefügt.

 8.  In  §  8h  Absatz  2  Satz  3  wird  die  Angabe  „5“  durch  die
 Angabe „4“ ersetzt.

 9.  Nach §  8h wird folgender §  8i eingefügt:

 „§  8i
 Weiterverpflichtungsprämie

 (1)  Soldaten,  deren  für  den  Grundwehrdienst  oder
 den  freiwilligen  zusätzlichen  Wehrdienst  festgesetzte
 Dienstzeit  im  Jahr  2011  endet  und  die  sich  im  Jahr  2011
 verpflichten,  weiterhin  freiwillig  zusätzlichen  Wehr-
 dienst  zu  leisten,  erhalten  eine  Prämie  in  Höhe  von  100
 Euro  je  angefangenem  Kalendermonat,  um  den  die  bis
 dahin festgesetzte Dienstzeit verlängert wird.

 (2)  Der  Anspruch  auf  eine  Prämie  nach  Absatz  1  ent-
 steht  mit  dem  ersten  Tag  der  zusätzlich  festgesetzten
 Dienstzeit.  Die  Prämie  wird  in  einer  Summe  mit  dem
 Wehrsold gezahlt.

 (3)  Die  Prämie  steht  Soldaten  nicht  zu,  die  nach  §  29
 Absatz  1  Satz  3  Nummer  5  oder  Absatz  4  Nummer  2
 oder  Nummer  3  des  Wehrpflichtgesetzes  oder  wegen
 vorsätzlich  herbeigeführter  Dienstunfähigkeit  entlassen
 oder  nach  §  30  des  Wehrpflichtgesetzes  aus  der  Bun-
 deswehr  ausgeschlossen  werden.  Wird  vor  Zahlung  der
 Prämie  ein  Verfahren  eingeleitet,  das  voraussichtlich
 zur  Beendigung  des  Wehrdienstes  aus  einem  der  in  Satz  1
 aufgeführten  Gründe  führen  wird,  so  wird  die  Zahlung
 bis  zum  Abschluss  des  Verfahrens  ausgesetzt.  Wird  der
 Soldat  auf  Grund  des  Verfahrens  aus  der  Bundeswehr
 entlassen  oder  ausgeschlossen,  erlischt  sein  Anspruch
 auf die Prämie.

 (4)  Die  Prämie  ist  zurückzuzahlen,  wenn  der  Wehr-
 dienst  vor  Ablauf  der  zusätzlich  festgesetzten  Dienst-
 zeit  aus  einem  der  in  Absatz  3  Satz  1  genannten  Gründe
 endet.  Dabei  ist  dem  Soldaten  der  Teil  der  Prämie  zu  be-
 lassen,  der  auf  jeden  angefangenen  Kalendermonat  tat-
 sächlich geleisteter zusätzlicher Dienstzeit entfällt.“

 10.  §  9 wird wie folgt gefasst:

 „§  9
 Entlassungsgeld

 (1)  Soldaten,  die  mehr  als  sechs  Monate  freiwilligen
 Wehrdienst  nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes
 geleistet  haben,  erhalten  bei  der  Entlassung  ein  Entlas-
 sungsgeld.  Als  Entlassung  im  Sinne  des  Satzes  1  gilt
 auch  der  Eintritt  in  ein  Wehrdienstverhältnis  besonderer
 Art  nach  §  6  des  Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes.
 §  7 Absatz 3 gilt entsprechend.

 (2)  Das  Entlassungsgeld  beträgt  für  jeden  vollen  Mo-
 nat  des  freiwilligen  Wehrdienstes  mit  Anspruch  auf
 Wehrsold 76,80 Euro, im Übrigen 2,56 Euro je Tag.

 (3)  Bei  der  Berechnung  des  Entlassungsgeldes  bleibt
 die  Zeit  der  Verlängerung  des  Wehrdienstes  bei  statio-
 närer truppenärztlicher Behandlung unberücksichtigt.“

 11.  §  11 wird wie folgt gefasst:

 „§  11
 Übergangsvorschrift aus Anlass des
 Wehrrechtsänderungsgesetzes 2011

 Für  Soldaten,  die  am  30.  Juni  2011  Grundwehrdienst
 nach  §  5  des  Wehrpflichtgesetzes  oder  freiwilligen  zu-
 sätzlichen  Wehrdienst  nach  §  6b  des  Wehrpflichtgeset-
 zes  leisten  und  nicht  mit  Ablauf  dieses  Tages  entlassen
 werden,  sind  bei  der  Bemessung  der  besonderen  Zu-
 wendung  und  des  Entlassungsgeldes  die  bis  zum  30.  Juni
 2011  geleisteten  Wehrdiensttage  mit  Anspruch  auf
 Wehrsold  zu  berücksichtigen.  Satz  1  gilt  für  die  beson-
 dere  Zuwendung  nur  insoweit,  als  für  die  bis  zum
 30.  Juni  2011  geleisteten  Wehrdiensttage  nicht  bereits
 eine Zuwendung gewährt wurde.“

 Artikel 6

 Änderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes

 Dem  §  16  des  Arbeitsplatzschutzgesetzes  in  der  Fassung
 der  Bekanntmachung  vom  16.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  2055)
 wird folgender Absatz 7 angefügt:

 „(7)  Dieses  Gesetz  gilt  auch  im  Falle  des  freiwilligen
 Wehrdienstes  nach  §  54  Absatz  1  des  Wehrpflichtgesetzes
 mit  der  Maßgabe,  dass  die  Vorschriften  über  den  Grund-
 wehrdienst anzuwenden sind.“

 Artikel 7

 Änderung des Unterhaltssicherungsgesetzes

 Das  Unterhaltssicherungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  26.  August  2008  (BGBl.  I  S.  1774),  das
 durch  Artikel  2f  des  Gesetzes  vom  24.  September  2008
 (BGBl.  I  S.  1856)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu §  2 wird wie folgt gefasst:

 „§  2  Leistungsberechtigte und Leistungsarten“.

 b)  Die  Angabe  zum  Zweiten  Abschnitt  Nummer  I  wird
 wie folgt gefasst:

 „Unterabschnitt 1
 Leistungen nach §  2 Absatz 1“.

 c)  Die  Angabe  zum  Zweiten  Abschnitt  Nummer  II  wird
 wie folgt gefasst:

 „Unterabschnitt 2
 Leistungen nach §  2 Absatz 2“.

 d)  Die  Angabe  zum  Zweiten  Abschnitt  Nummer  III  wird
 wie folgt gefasst:

 „Unterabschnitt 3
 Leistungen nach §  2 Absatz 3“.
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e)  Die  Angabe  zum  Zweiten  Abschnitt  Nummer  IV  wird
 wie folgt gefasst:

 „e)  Die  Angabe  zum  Zweiten  Abschnitt  Nummer  IV
 wird wie folgt gefasst:

 „Unterabschnitt 4
 Gemeinsame Vorschriften“.

 2.  §  2 wird wie folgt gefasst:

 „§  2
 Leistungsberechtigte und Leistungsarten

 (1)  Wehrpflichtige,  die  Grundwehrdienst  nach  §  5  des
 Wehrpflichtgesetzes  oder  freiwilligen  Grundwehrdienst
 nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  leisten,  erhal-
 ten:

 1.  allgemeine Leistungen (§  5),

 2.  Überbrückungsgeld (§  5a),

 3.  besondere Zuwendung (§  5b),

 4.  Beihilfe bei Geburt eines Kindes (§  5c),

 5.  Einzelleistungen (§  6),

 6.  Sonderleistungen (§  7),

 7.  Mietbeihilfe (§  7a),

 8.  Wirtschaftsbeihilfe (§  7b).

 Wehrpflichtige,  die  freiwilligen  zusätzlichen  Wehrdienst
 im  Anschluss  an  den  Grundwehrdienst  (§  6b  des  Wehr-
 pflichtgesetzes)  oder  freiwilligen  zusätzlichen  Wehr-
 dienst  im  Anschluss  an  den  freiwilligen  Grundwehrdienst
 nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes)  leisten,  erhal-
 ten  die  Leistungen  nach  Satz  1  Nummer  1  und  3  bis  8.  Die
 allgemeinen  Leistungen  (§  5),  das  Überbrückungsgeld
 (§  5a)  und  die  besondere  Zuwendung  (§  5b)  werden  nicht
 gewährt  für  die  Zeit,  in  der  auch  der  Lebenspartner
 Grundwehrdienst leistet.

 (2)  Wehrpflichtige,  die  Grundwehrdienst  als  Sanitäts-
 offiziere  in  militärfachlicher  Verwendung  leisten,  erhal-
 ten  Leistungen  für  Grundwehrdienst  leistende  Sanitätsof-
 fiziere (§  12a).

 (3)  Wehrpflichtige,  die  an  einer  Wehrübung  nach  §  6
 des  Wehrpflichtgesetzes,  einer  besonderen  Auslandsver-
 wendung  nach  §  6a  des  Wehrpflichtgesetzes,  einer  Hilfe-
 leistung  im  Innern  nach  §  6c  des  Wehrpflichtgesetzes
 oder  einer  Hilfeleistung  im  Ausland  nach  §  6d  des  Wehr-
 pflichtgesetzes  teilnehmen,  unbefristeten  Wehrdienst  im
 Spannungs-  und  Verteidigungsfall  oder  Dienst  nach  dem
 Vierten  Abschnitt  des  Soldatengesetzes  leisten,  erhalten
 Leistungen nach den §§  13 bis 13d.“

 3.  Die  Überschrift  der  Nummer  I  des  Zweiten  Abschnitts
 wird wie folgt gefasst:

 „Unterabschnitt 1
 Leistungen nach §  2 Absatz 1“.

 4.  Die  Überschrift  der  Nummer  II  des  Zweiten  Abschnitts
 wird wie folgt gefasst:

 „Unterabschnitt 2
 Leistungen nach §  2 Absatz 2“.

 5.  Die  Überschrift  der  Nummer  III  des  Zweiten  Abschnitts
 wird wie folgt gefasst:

 „Unterabschnitt 3
 Leistungen nach §  2 Absatz 3“.

 6.  Die  Überschrift  der  Nummer  IV  des  Zweiten  Abschnitts
 wird wie folgt gefasst:

 „Unterabschnitt 4
 Gemeinsame Vorschriften“.

 Artikel 8

 Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes

 Das  Soldatenversorgungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  16.  September  2009  (BGBl.  I  S.  3054),
 das  zuletzt  durch  Artikel  17  des  Gesetzes  vom  19.  November
 2010  (BGBl.  I  S.  1552)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zum  Zweiten
 Teil Abschnitt I wie folgt gefasst:

 „Abschnitt I
 Berufsförderung  und  Dienstzeitversorgung  der  Soldaten

 auf Zeit, Berufsförderung der Grundwehrwehrdienst
 oder freiwilligen Wehrdienst nach Abschnitt 7

 des Wehrpflichtgesetzes Leistenden“.

 2.  §  2 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Grundwehrdienst  wird  jedoch  mit  seiner  gesetzlich
 festgesetzten  Dauer,  der  freiwillige  Grundwehrdienst  mit
 sechs Monaten angerechnet.“

 3.  Im  Zweiten  Teil  wird  die  Überschrift  des  Abschnitts  I  wie
 folgt gefasst:

 „Abschnitt I
 Berufsförderung  und  Dienstzeitversorgung  der  Soldaten

 auf Zeit, Berufsförderung der Grundwehrwehrdienst
 oder freiwilligen Wehrdienst nach Abschnitt 7

 des Wehrpflichtgesetzes Leistenden“.

 4.  In  §  3  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „oder  freiwilli-
 gen  zusätzlichen  Wehrdienst  (§  6b  des  Wehrpflichtgeset-
 zes)“  durch  die  Wörter  „,  freiwilligen  zusätzlichen  Wehr-
 dienst  (§  6b  des  Wehrpflichtgesetzes)  oder  freiwilligen
 Wehrdienst  nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes“
 ersetzt.

 5.  In  §  4  Absatz  1  werden  die  Wörter  „oder  freiwilligen  zu-
 sätzlichen  Wehrdienst“  durch  die  Wörter  „,  freiwilligen
 zusätzlichen  Wehrdienst  oder  freiwilligen  Wehrdienst
 nach Abschnitt 7 des Wehrpflichtgesetzes“ ersetzt.

 6.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Zeit  des  Grundwehrdienstes,  des  freiwilligen
 Grundwehrdienstes  oder  die  nach  §  7  Absatz  1  des
 Wehrpflichtgesetzes  auf  den  Grundwehrdienst  an-
 rechenbare  Zeit  des  Wehrdienstes  als  Soldat  auf  Zeit
 wird  bei  ehemaligen  Soldaten  auf  Zeit  auf  die  Berufs-
 zugehörigkeit angerechnet.“

 b)  In  Absatz  6  werden  die  Wörter  „der  Wehrpflicht  un-
 terliegenden“ gestrichen.

 7.  §  8a wird wie folgt geändert:

 a)  In  den  Absätzen  2  und  3  Satz  2  werden  jeweils  nach
 den  Wörtern  „des  Grundwehrdienstes“  die  Wörter
 „,  des freiwilligen Grundwehrdienstes“ eingefügt.
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b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Die  Absätze  1  bis  4  gelten  nicht  für  einen  Solda-
 ten  auf  Zeit  oder  ehemaligen  Soldaten  auf  Zeit,  dessen
 Dienstzeit  für  einen  Zeitraum  bis  zu  zwei  Jahren  fest-
 gesetzt  oder  nach  §  54  Absatz  3  des  Soldatengesetzes
 über diesen Zeitraum hinaus verlängert worden ist.“

 8.  §  13 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Übergangsbeihilfe  bemisst  sich  nach  §  9  Absatz  2
 des  Wehrsoldgesetzes;  soweit  der  Soldat  nicht  im  un-
 mittelbaren  Anschluss  an  das  nach  Satz  1  beendete
 Dienstverhältnis  freiwilligen  Grundwehrdienst  nach
 Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  leistet,  wird  zu-
 sätzlich  Überbrückungsgeld  nach  §  5a  des  Unterhalts-
 sicherungsgesetzes gewährt.“

 9.  §  13a wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Hat  ein  Soldat  auf  Zeit  vor  seiner  Berufung  in  das
 Dienstverhältnis  bereits  Grundwehrdienst  (§  5  des
 Wehrpflichtgesetzes),  freiwilligen  zusätzlichen
 Wehrdienst  (§  6b  des  Wehrpflichtgesetzes),  freiwil-
 ligen  Wehrdienst  nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflicht-
 gesetzes  oder  Dienst  als  Soldat  auf  Zeit  geleistet,  be-
 stimmen  sich  seine  Ansprüche  auf  Berufsförderung
 und  Dienstzeitversorgung  nach  den  §§  5,  11  und  12
 nach der Gesamtdienstzeit.“

 b)  Satz 3 wird aufgehoben.

 10.  §  82 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „teilgenommen“
 die  Wörter  „oder  freiwilligen  Wehrdienst  nach  Ab-
 schnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  geleistet“  einge-
 fügt.

 b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Dies  gilt  auch,  wenn  sich  an  den  in  Satz  1  genann-
 ten  Wehrdienst  nach  dem  Wehrpflichtgesetz  oder  an
 das  Wehrdienstverhältnis  als  Soldat  auf  Zeit  eine
 Wehrübung  nach  §  6  des  Wehrpflichtgesetzes,  eine
 Hilfeleistung  im  Innern  nach  §  6c  des  Wehrpflicht-
 gesetzes,  eine  Hilfeleistung  im  Ausland  nach  §  6d
 des  Wehrpflichtgesetzes  oder  ein  Wehrdienstver-
 hältnis  besonderer  Art  nach  §  6  des  Einsatz-Weiter-
 verwendungsgesetzes anschließt.“

 Artikel 9

 Änderung des Melderechtsrahmengesetzes

 Dem  §  18  des  Melderechtsrahmengesetzes  in  der  Fassung
 der  Bekanntmachung  vom  19.  April  2002  (BGBl.  I  S.  1342),
 das  zuletzt  durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  18.  Juni  2009
 (BGBl.  I  S.  1346)  geändert  worden  ist,  wird  folgender  Ab-
 satz 7 angefügt:

 „(7)  Eine  Datenübermittlung  auf  Grund  eines  Ersuchens
 nach  §  58  Absatz  1  des  Wehrpflichtgesetzes  ist  nur  zulässig,
 soweit  die  Betroffenen  nicht  bis  zum  Ende  des  Kalenderjah-
 res  vor  dem  Jahr,  in  dem  das  Ersuchen  nach  §  58  Absatz  1
 des  Wehrpflichtgesetzes  gestellt  wird,  widersprochen  haben.
 Die  Betroffenen  sind  auf  ihr  Widerspruchsrecht  bei  der  An-
 meldung  und  spätestens  acht  Monate  vor  dem  Ablauf  der
 Widerspruchsfrist  durch  öffentliche  Bekanntmachung  hinzu-
 weisen.“

 Artikel 10

 Änderung der Zweiten
 Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung

 Die  Zweite  Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
 vom  31.  Juli  1995  (BGBl.  I  S.  1011),  die  zuletzt  durch  die
 Verordnung  vom  21.  Oktober  2009  (BGBl.  I  S.  3668)  ge-
 ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  1  Absatz  1  werden  die  Wörter  „an  die  Kreiswehr-
 ersatzämter,“ gestrichen.

 2.  §  2 wird aufgehoben.

 3.  §  6 Absatz 2 Nummer 1 wird aufgehoben.

 4.  Die Anlage 1 wird aufgehoben.

 Artikel 11

 Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes

 Nach  §  85  des  Bundesbesoldungsgesetzes  in  der  Fassung
 der  Bekanntmachung  vom  19.  Juni  2009  (BGBl.  I  S.  1434),
 das  zuletzt  durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom  19.  November
 2010  (BGBl.  I  S.  1552)  geändert  worden  ist,  wird  folgender
 §  85a eingefügt:

 „§  85a
 Verpflichtungsprämien für Soldaten auf Zeit

 (1)  Wer  sich  für  einen  Dienst  als  Soldat  auf  Zeit  in  einer
 Laufbahn  der  Mannschaften  mit  einer  Dienstzeitverpflich-
 tung  von  mindestens  zwei  Jahren  verpflichtet,  erhält  eine
 Prämie  in  Höhe  von  125  Euro  je  angefangenem  Kalender-
 monat  der  festgesetzten  Dienstzeit,  beginnend  ab  dem  Mo-
 nat,  in  dem  die  Begründung  des  Dienstverhältnisses  nach
 §  41  Absatz  2  des  Soldatengesetzes  wirksam  wird.  Dies  gilt
 für  erstmalige  Ernennungen  mit  Anspruch  auf  Dienstbezüge
 im  Jahr  2011.  Die  Prämie  wird  nicht  gewährt  für  Zeiträume,
 für  die  eine  Prämie  nach  §  8i  des  Wehrsoldgesetzes  gewährt
 wird.

 (2)  Soldaten  auf  Zeit,  deren  festgesetzte  Dienstzeit  spätes-
 tens  im  Jahr  2013  endet  und  die  sich  im  Jahr  2011  um  min-
 destens  zwei  Jahre  zum  Dienst  in  einer  Laufbahn  der  Mann-
 schaften  weiterverpflichten,  erhalten  eine  Prämie  in  Höhe
 von  125  Euro  je  angefangenem  Kalendermonat,  um  den  die
 bis dahin festgesetzte Dienstzeit verlängert wird.

 (3)  Der  Anspruch  auf  eine  Prämie  nach  Absatz  1  oder
 nach  Absatz  2  entsteht  mit  der  Festsetzung  der  Dienstzeit.
 Die  Prämie  wird  in  einer  Summe  mit  den  Dienstbezügen  ge-
 zahlt.

 (4)  Die  Prämie  nach  Absatz  1  oder  Absatz  2  ist  zurückzu-
 zahlen, wenn

 1.  das  Dienstverhältnis  vor  Ablauf  des  für  den  Anspruch  auf
 die  Prämie  maßgebenden  Zeitraums  nach  §  54  Absatz  2
 Nummer  2  oder  Nummer  3  des  Soldatengesetzes  oder
 nach  §  55  des  Soldatengesetzes  beendet  wird,  im  Fall  des
 §  55  Absatz  2  des  Soldatengesetzes  aber  nur,  wenn  der
 Soldat  die  Dienstunfähigkeit  vorsätzlich  oder  grob  fahr-
 lässig herbeigeführt hat,

 2.  der  Soldat  nach  §  28  Absatz  5  oder  Absatz  7  des  Solda-
 tengesetzes beurlaubt wird.
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Es  ist  der  Betrag  zu  belassen,  der  für  jeden  angefangenen  Ka-
 lendermonat  der  anspruchsbegründenden  Dienstzeit  vor  Ein-
 tritt  eines  in  Satz  1  genannten  Tatbestandes  bereits  geleistet
 worden ist.“

 Artikel 12

 Bekanntmachungserlaubnis

 Das  Bundesministerium  der  Verteidigung  kann  den  Wort-
 laut  des  Wehrpflichtgesetzes  sowie  des  Wehrsoldgesetzes  in
 der  vom  1.  Juli  2011  an  geltenden  Fassung  im  Bundesgesetz-
 blatt bekannt machen.

 Artikel 13

 Inkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  der  Absätze  2  und  3
 am 1. Juli 2011 in Kraft.

 (2)  Der  durch  Artikel  1  Nummer  3  eingefügte  §  62  des
 Wehrpflichtgesetzes tritt am 1. Juni 2011 in Kraft.

 (3)  Der  durch  Artikel  5  Nummer  9  eingefügte  §  8i  des
 Wehrsoldgesetzes  sowie  Artikel  10  treten  am  1.  Januar  2011
 in Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 Mit  der  Änderung  des  Wehrpflichtgesetzes  wird  die  Ausset-
 zung  der  Wehrpflicht  unter  Fortentwicklung  des  freiwilligen
 Wehrdienstes  nach  dem  Wehrpflichtgesetz  realisiert.  Da-
 rüber hinaus wird das (Wehr-)Übungsrecht vereinheitlicht.

 Die  allgemeine  Wehrpflicht  stellt  einen  erheblichen  Grund-
 rechtseingriff  dar.  Ihre  konkrete  Ausgestaltung  und  Durch-
 führung  ist  deshalb  auf  ihre  weitere  Erforderlichkeit  und
 Verhältnismäßigkeit  hin  regelmäßig  zu  überprüfen.  Als  Er-
 gebnis  einer  auf  den  verfassungsrechtlichen  Auftrag  der
 Bundeswehr  bezogenen  umfassenden  Abwägung  der  Grund-
 rechte  der  jungen  Männer,  sicherheits-  und  gesellschafts-
 politischer  Gesichtspunkte  sowie  wirtschafts-  und  all-
 gemeinpolitischer  Aspekte  soll  die  Bundeswehr  neu
 ausgerichtet  und  die  gesetzliche  Verpflichtung  zur  Wehr-
 dienstleistung  nach  dem  Wehrpflichtgesetz  außerhalb  des
 Spannungs-  und  Verteidigungsfalls  ausgesetzt  werden.  Ins-
 besondere  die  dauerhaft  veränderte  sicherheits-  und  verteidi-
 gungspolitische  Lage  kann  den  Grundrechtseingriff  durch
 gesetzliche Pflichtdienste nicht mehr rechtfertigen.

 Mit  der  Aussetzung  der  Pflichtdienste  wird  die  Wehrpflicht
 nicht  abgeschafft.  Vielmehr  sollen  die  Pflichtdienste  künftig
 nach  der  im  Grundgesetz  geregelten  Feststellung  des  Span-
 nungs-  oder  Verteidigungsfalles  wieder  aufleben.  Diese  auf-
 lösende  Bedingung  garantiert  die  Einsatzfähigkeit  der  Bun-
 deswehr  zum  Schutz  der  Bundesrepublik  Deutschland  und
 ihrer  verfassungsmäßigen  Ordnung.  Solange  ein  militäri-
 scher  Angriff  im  größeren  Rahmen  gegen  die  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  oder  ihre  Bündnispartner  nicht  ausgeschlos-
 sen  werden  kann,  kann  auf  eine  zumindest  konzeptionelle
 Rekonstitutionsfähigkeit nicht verzichtet werden.

 Gleichzeitig  mit  der  Aussetzung  der  Wehrpflicht  wird  der  im
 Wehrpflichtgesetz  angelegte  freiwillige  Wehrdienst  fortent-
 wickelt.  Auf  diese  Weise  sollen  die  Freiheit  und  Verantwor-
 tung  neu  austariert  werden.  Mit  dem  fortentwickelten  frei-
 willigen  Wehrdienst  wird  für  den  militärischen  Bereich  ein
 Angebot  unterbreitet,  staatsbürgerliche  Verantwortung  zu
 übernehmen  und  sich  ein  persönliches  Bild  von  der  Bundes-
 wehr  zu  machen,  ohne  sich  als  Soldat  auf  Zeit  verpflichten
 zu  müssen.  Der  freiwillige  Wehrdienst  ermöglicht  es,  nach
 dem  Prinzip  der  Freiwilligkeit  einen  Dienst  für  die  Gesell-
 schaft  zu  leisten  und  ergänzt  damit  bereits  bestehende  frei-
 willige  Dienste,  wie  z.  B.  beim  Technischen  Hilfswerk  oder
 in sozialen Einrichtungen.

 Gemeinsam  mit  der  Aussetzung  der  Wehrpflicht  ist  dieser
 neue  freiwillige  Dienst  geeignet,  die  Rekonstitutions-  und
 Regenerationsfähigkeit  der  Streitkräfte  sicherzustellen  und
 die  Bundeswehr  auch  weiterhin  in  der  Gesellschaft  zu  veran-
 kern.  Die  Bundeswehr  ist  auch  künftig  auf  Dienstleistungen
 von  Reservistinnen/Reservisten  angewiesen.  Für  deren  um-
 gangssprachlich  durchgängig  als  „Wehrübung“  bezeichnete
 Wehrdienstverhältnisse  enthalten  das  Wehrpflichtgesetz  und
 das  Soldatengesetz  die  Wehrdienstarten  (Wehr-)Übung,  be-
 sondere  Auslandsverwendung,  Hilfeleistung  im  Innern  und
 Hilfeleistung  im  Ausland  sowie  das  entsprechende  Verfah-
 rensrecht.  Die  Doppelregelung  beruht  auf  der  Unterschei-
 dung  zwischen  Männern,  die  der  allgemeinen  Wehrpflicht

 unterliegen,  und  der  Personen,  die  nicht  der  Wehrpflicht  un-
 terliegen,  sondern  sich  freiwillig  zur  Wehrdienstleistung  ver-
 pflichtet  haben.  Die  Neuregelung  zur  Wehrpflicht  und  die
 Öffnung  eines  freiwilligen  Wehrdienstes  nach  dem  Wehr-
 pflichtgesetz  für  Frauen  erfordern  eine  Änderung  des
 (Wehr-)Übungsrechts.  Um  ein  einheitliches  Recht  für  alle
 Reservistinnen  und  Reservisten  zu  gewährleisten,  soll  zur
 Vereinfachung  und  aus  systematischen  Gründen  außerhalb
 des  Spannungs-  oder  Verteidigungsfalls  auf  den  von  der
 Wehrpflicht  unabhängigen  Vierten  Abschnitt  des  Soldaten-
 gesetzes zurückgegriffen werden.

 Die  Novellierung  des  Wehrpflichtgesetzes  mit  der  Ein-
 führung  des  freiwilligen  Wehrdienstes  nach  dem  neuen
 Abschnitt  7  erfordert  Folgeänderungen  in  denjenigen  Vor-
 schriften  des  Soldatenversorgungsgesetzes,  in  denen  die
 Berücksichtigung  des  bisherigen  Grundwehrdienstes  ange-
 sprochen wird.

 Eine  Aufhebung  oder  Anpassung  von  Vorschriften  des  Straf-
 gesetzbuchs  oder  des  Wehrstrafgesetzes  ist  aus  Anlass  des
 Gesetzes  zur  Änderung  wehrrechtlicher  Vorschriften  2011
 nicht erforderlich.

 Die  §§  109,  109a  des  Strafgesetzbuchs  (Wehrpflichtentzie-
 hung  durch  Verstümmelung  oder  durch  Täuschung)  finden
 allerdings  nur  noch  im  Spannungs-  oder  Verteidigungsfall
 Anwendung,  da  der  künftige  freiwillige  Wehrdienst  nicht
 mehr  als  „Erfüllung  der  Wehrpflicht“  im  Sinne  dieser  Vor-
 schriften zu qualifizieren ist.

 Auf  die  Anwendbarkeit  der  Vorschriften  des  Wehrstrafgeset-
 zes  hat  der  Gesetzentwurf  keine  Auswirkungen.  Die  dortigen
 strafrechtlichen  Regelungen  sind  grundsätzlich  auch  auf  Per-
 sonen  anwendbar,  die  freiwilligen  Wehrdienst  nach  dem
 neuen  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  leisten.  Diese
 sind  Soldaten  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1  Satz  1  des  Soldaten-
 gesetzes,  dessen  Soldatenbegriff  auch  für  das  Wehrstrafge-
 setz  maßgeblich  ist.  Weiterhin  ist  auch  der  freiwillige  Wehr-
 dienst  Wehrdienst  bzw.  Dienst  im  wehrstrafrechtlichen
 Sinne  (vgl.  etwa  §  16  Absatz  1  des  Wehrstrafgesetzes  –  Fah-
 nenflucht,  §  17  des  Wehrstrafgesetzes  –  Selbstverstümme-
 lung,  §  18  des  Wehrstrafgesetzes  –  Dienstentziehung  durch
 Täuschung,  §  31  des  Wehrstrafgesetzes  –  Entwürdigende
 Behandlung,  §  32  des  Wehrstrafgesetzes  –  Missbrauch  der
 Befehlsbefugnis  zu  unzulässigen  Zwecken,  §  48  des  Wehr-
 strafgesetzes – Verletzung anderer Dienstpflichten).

 Im  unmittelbaren  Zusammenhang  mit  der  Aussetzung  der
 Wehrpflicht  im  Wehrpflichtgesetz  stehen  die  Änderungen  im
 Wehrsoldgesetz  und  im  Bundesbesoldungsgesetz,  insbeson-
 dere  die  Einführung  einer  neuen  Stufe  und  die  Erhöhung  der
 Beträge  des  Wehrdienstzuschlags  sowie  die  befristete  Ein-
 führung  von  Verpflichtungsprämien  für  freiwillig  zusätzli-
 chen  Wehrdienst  Leistende  und  Soldaten  auf  Zeit  und  Solda-
 tinnen auf Zeit in der Laufbahngruppe der Mannschaften.

 Bislang  werden  die  Bezüge  von  Soldaten,  die  aufgrund  der
 Wehrpflicht  Wehrdienst  leisten,  nach  §  3  Nummer  5  des  Ein-
 kommensteuergesetzes  steuerfrei  gestellt.  Diese  Steuerfrei-
 heit  ist  zu  rechtfertigen  vor  dem  Hintergrund,  dass  der  Wehr-
 dienst  aufgrund  einer  öffentlich-rechtlichen  Verpflichtung
 abzuleisten  ist,  der  sich  der  Wehrpflichtige  nicht  entziehen
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kann.  Durch  die  Änderung  in  §  1  Absatz  1  des  Wehrsoldge-
 setzes  unterfallen  auch  die  Bezüge  der  künftig  freiwillig
 Wehrdienst  Leistenden  der  Steuerfreiheit  nach  §  3  Nummer  5
 des Einkommensteuergesetzes.

 Mit  der  Einführung  des  neuen  freiwilligen  Wehrdienstes  von
 bis  zu  23  Monaten  entfällt  das  Element  der  „Wehrpflicht“.
 Der  freiwillig  Wehrdienst  Leistende  geht  künftig  ein  Dienst-
 verhältnis  ein,  für  das  eine  verabredete  Vergütung  gezahlt
 wird.  Hierdurch  stellt  sich  die  Frage  nach  der  steuerlichen
 Behandlung  der  gezahlten  Vergütung  neu.  Neben  dem  Weg-
 fall  der  Wehrpflicht  als  wesentlicher  Begründung  für  die  bis-
 herige  Steuerfreiheit,  ist  insbesondere  zu  prüfen,  ob  bei  Fort-
 schreibung  der  Steuerfreiheit  auf  die  für  den  freiwilligen
 Wehrdienst  gezahlten  Vergütungen  der  verfassungsrecht-
 liche  allgemeine  Gleichheitssatz  des  Artikels  3  Absatz  1  des
 Grundgesetzes  und  insbesondere  das  verfassungsrechtliche
 Gebot  der  Besteuerung  nach  dem  Leistungsfähigkeitsprinzip
 ausreichend  berücksichtigt  wären.  Zudem  müsste  hinsicht-
 lich  der  Nettovergütungen  ein  ausreichend  hoher  Abstand
 der  Bezahlung  der  freiwillig  Wehrdienst  Leistenden  im  Ver-
 gleich  zu  den  Berufs-  und  Zeitsoldaten  (Grundsatz  der  amts-
 angemessenen  Alimentation)  gewahrt  bleiben.  Weil  zudem
 andere  Personengruppen  für  ihre  Leistung  und  Dienste  für
 das  Gemeinwohl  keine  Steuerfreiheit  beanspruchen  können,
 sind  weitere  Folgerungen  zu  prüfen,  um  die  Gefahr  der  Be-
 rufung  anderer  Personengruppen  auf  eine  im  Wehrbereich
 gewährte Steuerfreiheit möglichst zu vermeiden.

 Diese  Fragen  sollen  in  einem  späteren  Gesetzgebungsvorha-
 ben erörtert und entschieden werden.

 Finanzielle  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haushalte

 Durch  die  Einführung  des  freiwilligen  Wehrdienstes  (15  000
 FWDL)  entstehen  jährliche  Ausgaben  in  Höhe  von  rund
 319  Mio.  Euro,  die  jedoch  durch  den  Verzicht  auf  die  Einbe-
 rufung  zur  Ableistung  des  Grundwehrdienstes  und  den  Weg-
 fall  des  freiwilligen  zusätzlichen  Wehrdienstes  vollständig
 kompensiert werden.

 Durch  die  Zahlung  von  Verpflichtungsprämien  an  Mann-
 schaftssoldaten  aller  Statusgruppen  nur  in  2011  zur  Über-
 brückung  personeller  Engpässe  entstehen  einmalig  Ausga-
 ben  in  Höhe  von  bis  zu  65  Mio.  Euro,  die  vollständig  im
 Einzelplan 14 erbracht werden.

 Durch  die  Einführung  einer  neuen  Stufe  des  Wehrdienst-
 zuschlages  und  die  zeitlich  begrenzte  Einführung  einer
 Weiterverpflichtungsprämie  entsteht  geringfügig  erhöhter
 Vollzugsaufwand,  der  jedoch  durch  den  Wegfall  des  Mobili-
 tätszuschlages  und  des  Verpflichtungszuschlages  kompen-
 siert  wird.  Der  Vollzugsaufwand  kann  –  wie  bisher  –  mit  den
 vorhandenen Ressourcen abgedeckt werden.

 Auswirkungen  auf  die  Ausgaben  von  Bund  und  Ländern
 im Hochschulbereich

 Die  Aussetzung  der  gesetzlichen  Verpflichtung  zur  Ableis-
 tung  des  Grundwehrdienstes  und  die  dadurch  verursachte
 Aussetzung  der  Verpflichtung  zur  Ableistung  des  Zivildiens-
 tes  wird  nach  vorläufigen  Schätzungen  dazu  führen,  dass
 sich  je  nach  Ausgestaltung  und  Inanspruchnahme  der  Frei-
 willigendienste  die  Zahl  der  Studienanfänger  in  den  Jahren
 2011  bis  2015  um  34  600  bis  59  000  erhöhen  wird.  Diese
 Entwicklung  wird  aufgrund  der  Verpflichtungen  aus  dem

 Hochschulpakt  2020  und  dem  BAföG  zu  Mehrausgaben
 für  Bund  und  Länder  in  Höhe  von  insgesamt  1,035  bis
 1,765  Mrd. Euro in den Jahren 2011 bis 2018 führen.

 Für  den  Hochschulpakt  2020  und  das  BAföG  entstehen  in
 diesem  Zeitraum  im  Bundeshaushalt  Mehrausgaben  in  Höhe
 von insgesamt 517 bis 881 Mio. Euro.

 Sonstige Kosten

 Keine.

 Bürokratiekosten

 Durch  die  Aussetzung  der  Wehrpflicht  ändern  sich  für  die
 Wirtschaft  im  Bereich  des  Arbeitsplatzschutzgesetzes  und
 des  Unterhaltssicherungsgesetzes  folgende  Informations-
 pflichten:

 –  Anträge  zur  Erstattung  der  Beiträge  des  Arbeitgebers  zur
 Versorgung  des  Wehrpflichtigen  (§  14a  Absätze  2  und  3
 des Arbeitsplatzschutzgesetzes)

 –  Auskunft  des  Arbeitgebers  über  Art  und  Dauer  der  Be-
 schäftigung  des  Wehrpflichtigen  (§  20  Absatz  2  des  Un-
 terhaltssicherungsgesetzes).

 Aufgrund  der  durch  die  Aussetzung  der  gesetzlichen  Ver-
 pflichtung  zur  Ableistung  des  Grundwehrdienstes  hier  auftre-
 tenden  geringeren  Fallzahlen  (für  beide  Informationspflich-
 ten  zusammen  ursprünglich  15  200,  nunmehr  6  600  Fälle)
 verringern  sich  die  jährlichen  Belastungen  von  370  000  Euro
 um rund 210  000 Euro (Einsparung).

 Im  Wehrpflichtgesetz  werden  zwei  neue  Informationspflich-
 ten  für  Bürger  eingeführt.  Frauen  und  Männer  können  die
 Ableistung  eines  freiwilligen  Wehrdienstes  schriftlich  bean-
 tragen  (§  56  Absatz  1  in  Verbindung  mit  §  59  Absatz  2).  Der
 Zeitaufwand  hierfür  beträgt  zirka  30  Minuten.  Weiterhin
 können  sie  sich  zur  Teilnahme  an  einer  besonderen  Aus-
 landsverwendung  verpflichten  (§  56  Absatz  2);  der  Zeit-
 aufwand  hierfür  beträgt  zirka  fünf  Minuten.  Es  wird  mit
 zirka 15  000 Anträgen pro Jahr gerechnet.

 Zudem  werden  –  ebenfalls  im  Wehrpflichtgesetz  –  drei  neue
 Informationspflichten  für  die  Verwaltung  eingeführt:  Der
 Antrag  auf  Entpflichtung  von  der  Teilnahme  an  einer  beson-
 deren  Auslandsverwendung  (§  56  Absatz  4),  die  Datenerhe-
 bung/-übermittlung  zur  Personalgewinnung  (§  58  Absatz  1)
 sowie  der  Antrag  auf  Entlassung  innerhalb  der  ersten  sechs
 Monate  des  freiwilligen  Wehrdienstes  (§  61  Absatz  2).
 Ebenso  wird  eine  bestehende  Informationspflicht  (§  78  Ab-
 satz 2 Satz 1 Nummer 2 des Soldatengesetzes) geändert.

 Darüber  hinaus  wird  durch  den  Regelungsentwurf  hinsicht-
 lich  der  bisherigen  gesetzlichen  Wehrpflicht  für  Bürgerinnen
 und  Bürger,  Verwaltung  sowie  für  die  Wirtschaft  eine  Viel-
 zahl  von  damit  zusammenhängenden  Informationspflichten
 ausgesetzt.

 Gesetzgebungskompetenz des Bundes

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  aus
 Artikel  73  Absatz  1  Nummer  1  des  Grundgesetzes  (Verteidi-
 gung).  Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  für  die
 Änderung  des  Bundesbesoldungsgesetzes  ergibt  sich  aus  Ar-
 tikel 73 Absatz 1 Nummer 8 des Grundgesetzes.
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Gleichstellungspolitische Relevanzprüfung

 Die  Öffnung  des  freiwilligen  Wehrdienstes  für  Frauen  stellt
 eine  weitere  Maßnahme  zur  Gleichstellung  von  Frauen  im
 Wehrdienst  dar.  Sie  ist  geeignet,  die  Entstehung  geschlechts-
 spezifischer Disproportionen mit zu verhindern.

 Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

 Keine.

 Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union

 Der  Gesetzentwurf  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen  Union
 vereinbar.

 Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung

 Das  Wehrrechtsänderungsgesetz  2011  sichert  die  Rekonsti-
 tutionsfähigkeit  der  Bundeswehr.  Darüber  hinaus  sind  dauer-
 hafte  Auswirkungen  auf  eine  nachhaltige  Entwicklung  im
 Sinne  der  Nachhaltigkeitsstrategie  der  Bundesregierung
 nicht zu erwarten.

 Evaluation

 Zum  1.  Januar  2013  wird  eine  einheitliche  Rechtsgrundlage
 für das Dienstrecht der Streitkräfte geschaffen.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung des Wehrpflichtgesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Zu Buchstabe a

 Wegen  der  Aufnahme  eines  neuen  §  2  ist  die  Inhaltsübersicht
 zu ergänzen.

 Zu Buchstabe b

 Folgeänderung  zur  Neufassung  der  Überschrift  des  Ab-
 schnitts 3.

 Zu Buchstabe c

 Folgeänderung  zur  Änderung  der  Überschrift  des  Ab-
 schnitts 6.

 Zu Buchstabe d

 Folgeänderung  zur  Neufassung  der  Überschrift  des  Ab-
 schnitts  6  und  zur  Aufnahme  eines  neuen  Abschnitts  7  in  das
 Gesetz.

 Zu Nummer 2  (§  2)

 Die  Vorschrift  ist  Grundlage  für  die  Realisierung  der  Ausset-
 zung  der  Wehrpflicht  und  eine  Fortentwicklung  des  bereits
 nach  dem  bisherigen  Wehrpflichtgesetz  möglichen  freiwilli-
 gen  Wehrdienstes.  Im  Sinne  einer  besseren  Rechtsetzung  ba-
 siert  auf  ihr  ebenfalls  eine  Rechtsbereinigung  dadurch,  dass
 die  zum  (Wehr-)Übungsrecht  im  Wehrpflichtgesetz  und  im
 Soldatengesetz  bestehenden  und  mit  Ausnahme  des  jeweili-
 gen  persönlichen  Anwendungsbereichs  übereinstimmenden
 Vorschriften  nunmehr  einheitlich  im  Soldatengesetz  geregelt
 werden.

 Zu Nummer 3  (§  10)

 Mit  der  Änderung  wird  ein  gesetzgeberisches  Versehen  be-
 richtigt.  Bei  der  Einfügung  der  §§  66a  und  66b  des  Straf-
 gesetzbuchs  über  die  vorbehaltene  und  die  nachträgliche  Si-
 cherungsverwahrung  in  den  Jahren  2002  bzw.  2004  ist
 versäumt  worden,  als  Folgeänderung  die  Verweisung  in  §  10
 Nummer  3  des  Wehrpflichtgesetzes  entsprechend  zu  ergän-
 zen.

 Das  vom  Deutschen  Bundestag  am  2.  Dezember  2010  be-
 schlossene  Gesetz  zur  Neuordnung  des  Rechts  der  Siche-
 rungsverwahrung  und  zu  begleitenden  Regelungen  (vgl.
 Bundesratsdrucksache  794/10)  erfordert  keine  zusätzliche
 Korrektur dieser Verweisung.

 Zu Nummer 4  (Überschrift des Abschnitts 3)

 Da  der  Abschnitt  3  seit  der  Aufhebung  der  §§  26  und  27
 durch  Artikel  2  Nummer  3  des  Kriegsdienstverweige-
 rungs-Neuregelungsgesetzes  vom  9.  August  2003  und  Arti-
 kel  1  Nummer  22  des  Wehrrechtsänderungsgesetzes  2008
 nur  noch  eine  Verweisungsnorm  auf  Vorschriften  im  Solda-
 tengesetz  enthält,  die  das  Personalaktenrecht  regeln,  ist  die
 Überschrift des Abschnitts 3 entsprechend zu berichtigen.

 Zu Nummer 5  (Überschrift des Abschnitts 6)

 Die  Überschrift  des  Abschnitts  6  wird  so  gefasst,  dass  sie  den
 Inhalt des Abschnitts besser beschreibt.

 Zu Nummer 3  (Anfügung eines neuen Abschnitts 7)

 Zu §  54

 Zu Absatz 1

 Der  freiwillige  Wehrdienst  soll  auch  Frauen  offenstehen.  Die
 Wehrdienstarten  nach  dem  geltenden  Wehrpflichtgesetz
 können  nur  von  Wehrpflichtigen  geleistet  werden.  Wehr-
 pflichtig  nach  §  1  des  Wehrpflichtgesetzes  sind  ausschließ-
 lich  Männer.  Nach  ständiger  Praxis  wurden  diese  Wehr-
 dienstarten  auch  nicht  für  Frauen  geöffnet,  wenn  sie  sich
 freiwillig  zur  Ableistung  von  Wehrdienst  verpflichten  woll-
 ten.  Es  bestand  nur  die  Möglichkeit,  sich  nach  dem  Vierten
 Abschnitt  des  Soldatengesetzes  zu  Dienstleistungen  zu  ver-
 pflichten.  Da  die  Neuregelungen  Grundwehrdienst  auf  der
 Grundlage  der  Wehrpflicht  nur  noch  im  Spannungs-  oder
 Verteidigungsfall  vorsehen,  besteht  vor  dem  Hintergrund  des
 Gleichbehandlungsgrundsatzes  kein  Grund,  Frauen  aus  dem
 persönlichen  Anwendungsbereich  der  Vorschrift  auszuneh-
 men.

 Die  Aufteilung  des  freiwilligen  Wehrdienstes  in  sechs  Mo-
 nate  freiwilligen  Grundwehrdienst  und  bis  zu  17  Monaten
 freiwilligen  zusätzlichen  Wehrdienst  in  Satz  2  korrespon-
 diert  mit  §  55  und  soll  klarstellen,  dass  die  ersten  sechs  Mo-
 nate  des  freiwilligen  Wehrdienstes  dem  Grundwehrdienst
 nach  §  5  entsprechen.  Sie  dienen  regelmäßig  der  Ausbildung
 und Einarbeitung.

 Zu Absatz 2

 Zur  Wahrung  des  Ansehens  der  Bundeswehr  und  zur  Auf-
 rechterhaltung  ihrer  militärischen  Ordnung  sollen  die  in  §  10
 genannten  Ausschlussgründe  für  den  freiwilligen  Wehr-
 dienst  entsprechend  gelten.  Damit  wird  die  bisher  geltende
 Systematik fortgeführt.
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Zu §  55

 Zu Absatz 1

 Absatz  1  regelt  die  im  Zusammenhang  mit  dem  freiwilligen
 Wehrdienst  erforderliche  Verpflichtungserklärung  in  verfah-
 rensrechtlicher Hinsicht.

 Die  Verpflichtungserklärung  zur  besonderen  Verwendung
 im  Ausland  muss  nicht  abgegeben  werden,  um  einen  freiwil-
 ligen Wehrdienst nach diesem Abschnitt leisten zu können.

 Zu Absatz 2

 Mit  dem  Erfordernis  einer  Annahme  durch  die  Bundeswehr
 wird  klargestellt,  dass  kein  Rechtsanspruch  auf  Ableistung
 dieses  freiwilligen  Wehrdienstes  besteht,  sondern  dass  die
 Bundeswehr  ein  Auswahlermessen  hat.  Wenn  die  Zahl  der
 Bewerber  die  zur  Verfügung  stehenden  Stellen  übersteigt,
 wird  dies  zu  einer  Ablehnung  von  Interessentinnen  und  Inte-
 ressenten führen.

 Zu Absatz 3

 Die  in  Absatz  3  geregelte  Entpflichtung  bezieht  sich  aus-
 schließlich  auf  die  Verpflichtung  zur  besonderen  Verwen-
 dung  im  Ausland  nach  Absatz  2.  Wegen  der  Funktion  des
 freiwilligen  Wehrdienstes  als  Dienst  an  der  Gesellschaft  und
 unter  Berücksichtigung  der  Erfahrungen  mit  bisherigen  Aus-
 landseinsätzen  ist  dem  regelmäßig  ungedienten  Freiwilligen
 eine  Bedenkzeit  einzuräumen.  Das  Vorliegen  einer  besonde-
 ren  Härte  ist  nach  objektiven  Kriterien  zu  ermitteln.  Hierun-
 ter  fallen  z.  B.  nachträglich  eintretende  familiäre  Notlagen,
 die  einen  Aufenthalt  im  Ausland  nicht  mehr  zumutbar  ma-
 chen.

 Zu §  56

 Mit  der  Vorschrift  soll  eine  Vielzahl  von  Folgeänderungen  in
 anderen  Gesetzen  vermieden  werden,  die  auf  die  Wehr-
 pflicht  oder  den  Grundwehrdienst  abstellen.  Bereits  nach
 dem  bisherigen  Wehrpflichtgesetz  bestand  die  Möglichkeit,
 freiwillig  Grundwehrdienst  zu  leisten.  Diese  Personen  sind
 den  auf  Grund  der  Wehrpflicht  Grundwehrdienst  Leistenden
 gleichgestellt.  Gleiches  gilt  auch  für  Personen,  die  freiwilli-
 gen  zusätzlichen  Wehrdienst  im  Anschluss  an  den  Grund-
 wehrdienst  leisten,  wenn  die  Ableistung  des  Grundwehr-
 dienstes freiwillig erfolgt ist (§  4 Absatz 3).

 Der  neue  freiwillige  Wehrdienst  ist  dem  in  §  6b  geregelten
 freiwilligen  zusätzlichen  Wehrdienst  nachgebildet.  Mit  ihm
 wird  an  der  Zielrichtung  des  bisherigen  Pflichtdienstes  als
 Dienst  für  die  Gesellschaft  und  den  damit  verbundenen  Ein-
 schränkungen festgehalten.

 Zu §  57

 Die Zuständigkeitsregelung entspricht §  14 Absatz 1.

 Zu §  58

 Zu Absatz 1

 Die  Neuregelung  wurde  notwendig,  da  die  bisherige  Erfas-
 sung  nach  §  15  des  Wehrpflichtgesetzes  wegen  der  Aus-
 setzung  der  Verpflichtung  zur  Ableistung  des  Grundwehr-
 dienstes  unter  datenschutzrechtlichen  Aspekten  nicht  mehr
 erforderlich  ist.  Stattdessen  erheben  die  Kreiswehrersatzäm-

 ter  bei  den  Meldebehörden  zum  Zweck  der  Personalwerbung
 jährlich  die  in  Satz  2  genannten  Daten  von  volljährig  wer-
 denden  Frauen  und  Männern.  Der  personellen  Regenera-
 tionsfähigkeit  der  Streitkräfte  kommt  vor  allem  wegen  eines
 durch  die  demographische  Entwicklung  bedingten  ver-
 schärften  Wettbewerbs  mit  der  Wirtschaft  eine  besondere
 Bedeutung  zu.  Ohne  den  entsprechenden  Nachwuchs  ist  die
 Erfüllung  des  verfassungsmäßigen  Auftrags  der  Bundes-
 wehr gefährdet.

 Für  die  Zusendung  von  Informationsmaterial  nach  Absatz  2
 Satz  1  werden  nur  die  in  Absatz  1  Satz  2  abschließend  auf-
 geführten  Daten  benötigt.  Die  Kenntnis  der  Staatsangehörig-
 keit  ist  erforderlich,  weil  der  freiwillige  Wehrdienst  nach
 §  54 Absatz 1 Satz 1 nur Deutschen offen steht.

 Den  Betroffenen  steht  ein  Widerspruchsrecht  zu,  das  gegen-
 über  den  Wehrersatzbehörden  geltend  zu  machen  ist  (§  18
 Absatz 7 des Melderechtsrahmengesetzes – neu –).

 Zu Absatz 2

 Da  nicht  absehbar  ist,  zu  welchem  Zeitpunkt  die  Informa-
 tionsmaterialien  verschickt  werden,  sind  die  Daten  zu  lö-
 schen,  wenn  der  Betroffene  dies  verlangt,  spätestens  jedoch
 ein  Jahr  nach  ihrer  erstmaligen  Speicherung  bei  der  Wehr-
 ersatzbehörde.

 Zu §  59

 Zu Absatz 1

 Den  regelmäßig  Ungedienten  soll  durch  Absatz  1  eine  indi-
 viduelle  Beratung  zukommen.  Die  Berücksichtigung  beson-
 derer  Fähigkeiten  oder  Interessen  in  Bezug  auf  eine  be-
 stimmte  Verwendung  oder  Verwendungsart  liegt  im  Interes-
 se sowohl der Bundeswehr als auch der Freiwilligen.

 Zu Absatz 2

 Die  Vorschrift  knüpft  an  die  bisherige  Regelung  zur  Unter-
 suchung  auf  die  Tauglichkeit  zum  Wehrdienst  im  Rahmen
 der  Musterung  an  und  stellt  sie  unter  den  Vorbehalt  einer  vor-
 herigen Einwilligung.

 Zu Absatz 3

 Es  handelt  sich  um  eine  Zusammenfassung  der  zukünftig
 noch geltenden Vorschriften.

 Sofern  der  Interessent  bei  der  Untersuchung  nicht  mitwirkt,
 ist das Verfahren erledigt.

 Zu Absatz 4

 Die  Festlegung  der  Aufbewahrungsfrist  auf  ein  Jahr  erfolgte
 vor  dem  Hintergrund,  dass  der  Betroffene  Klage  wegen  der
 verweigerten  Annahme  durch  die  Bundeswehr  erheben
 kann, und dient der Beweissicherung im Klageverfahren.

 Zu Absatz 5

 Es  werden  nur  Reisekosten  nach  §  11  Absatz  5  des  Bundes-
 reisekostengesetzes erstattet.

 Zu §  60

 Der  im  §  60  geregelte  Einberufungsbescheid  unterscheidet
 sich  grundlegend  von  dem  derzeitigen  Bescheid  nach  §  21.
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Vor  dem  Hintergrund  der  ausgesetzten  Verpflichtung  zum
 Grundwehrdienst  legt  der  Einberufungsbescheid  nur  noch
 die  Dauer  des  freiwilligen  Wehrdienstes  fest.  Angaben  zu
 Ort  und  Zeitpunkt  des  Dienstantritts  haben  den  Charakter
 einer  Einladung.  Damit  hat  der  Einberufungsbescheid  nach
 §  60  ausschließlich  feststellenden  Charakter  und  ist  nicht
 vollstreckbar.

 Die  Vierwochenfrist  zwischen  Zustellung  des  Einberufungs-
 bescheides  und  Dienstantritt  erfolgt  im  Interesse  des  Freiwil-
 ligen.

 Zu §  61

 Zu Absatz 1

 Die  Vorschrift  verweist  auf  die  geltenden  und  mit  dem
 Wesen  des  freiwilligen  Wehrdienstes  zu  vereinbarenden
 Vorschriften,  nach  denen  ein  Wehrdienstverhältnis  beendet
 werden kann.

 Zu Absatz 2

 Die  ersten  sechs  Monate  sind  als  Probezeit  angelegt,  in  der
 von  beiden  Seiten  kurzfristig  eine  Entlassung  ohne  Angabe
 von  Gründen  herbeigeführt  werden  kann.  Dies  liegt  im  bei-
 derseitigen Interesse.

 Der  freiwillige  Wehrdienst  stellt  im  Vergleich  zu  anderen,
 die  staatsbürgerliche  Verantwortung  zum  Ausdruck  bringen-
 den  Diensten  gerade  im  Hinblick  auf  die  soldatischen  Pflich-
 ten  einen  Sonderfall  dar.  Den  regelmäßig  ungedienten  Frei-
 willigen  muss  auch  aus  Attraktivitätsgründen  vor  diesem
 Hintergrund  die  Möglichkeit  eingeräumt  werden,  den  Dienst
 auch  kurzfristig  beenden  zu  können,  wenn  er  ihren  Vor-
 stellungen  nicht  entspricht.  Im  Gegenzug  muss  auch  der
 Bundeswehr  die  Möglichkeit  eingeräumt  werden,  sich  von
 ungeeigneten  Soldaten  zu  trennen.  Da  die  ersten  sechs  Mo-
 nate  des  freiwilligen  Wehrdienstes  regelmäßig  der  Ausbil-
 dung  und  Einarbeitung  dienen  sollen,  kann  eine  kurzfristige
 Beendigung  des  Wehrdienstverhältnisses  als  unschädlich
 hingenommen  werden.  Dies  schafft  Möglichkeiten,  neue  In-
 teressenten  für  eine  Regenerierung  der  Bundeswehr  heran-
 zuziehen.

 Die  terminlichen  Regelungen  der  Sätze  1  und  2  erfolgen  aus
 verwaltungstechnischen  Gründen.  Diese  Vorschriften  gelten
 nach  Satz  3  nicht  für  den  Fall,  dass  der  Soldat  die  sofortige
 Entlassung beantragt.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  knüpft  an  §  55  Absatz  3  an.  Im  Falle  einer  Ent-
 pflichtung  von  der  besonderen  Verwendung  im  Ausland
 muss  nicht  notwendigerweise  eine  Entlassung  aus  dem  frei-
 willigen  Wehrdienst  erfolgen.  Die  bei  einer  Entlassung  anzu-
 stellenden  Ermessensabwägungen  sollen  erst  erfolgen,  wenn
 für  den  Soldaten  keine  andere  Verwendungsmöglichkeit  be-
 steht.

 Zu Absatz 4

 Absatz  4  verweist  auf  die  nach  bisherigem  Recht  geltenden
 Möglichkeiten  einer  Verlängerung  des  Wehrdienstes  im  Fal-
 le  einer  stationären  truppenärztlichen  Behandlung  oder  aus
 sonstigen Gründen.

 Zu §  62

 Da  die  gesetzliche  Verpflichtung  zur  Ableistung  des  Grund-
 wehrdienstes  am  30.  Juni  2011  ausgesetzt  wird,  kann  nach
 diesem  Zeitpunkt  kein  nach  geltendem  Recht  einberufener
 Wehrpflichtiger  mehr  gegen  seinen  Willen  in  der  Bundes-
 wehr  gehalten  werden.  Auf  Antrag  des  Soldaten  muss  er  ent-
 lassen  werden.  Durch  Satz  2  wird  klargestellt,  dass  bestehen-
 de  Wehrdienstverhältnisse  nach  §  6b  in  das  neue  Recht
 überführt werden.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Soldatengesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Folgeänderung zu Nummer 9.

 Zu Nummer 2  (§  2)

 Zu Buchstabe a

 Außerhalb  des  Spannungs-  oder  Verteidigungsfalles  ist  nur
 noch  freiwilliger  Wehrdienst  nach  dem  neuen  Abschnitt  7
 des  Wehrpflichtgesetzes  vorgesehen.  Bewerberinnen  und
 Bewerber  für  diesen  Dienst  sind  mit  Bewerberinnen  und  Be-
 werbern  für  einen  freiwilligen  Dienst  als  Soldatin  auf  Zeit
 oder  Soldat  auf  Zeit  vergleichbar,  die  eine  Aufforderung  zum
 Dienstantritt  erhalten  und  deren  Wehrdienstverhältnis  nach
 §  2  Absatz  1  Nummer  4  (künftig  Nummer  3)  mit  dem
 Dienstantritt  beginnt.  Einen  gesetzlichen  Diensteintritt  für
 einen  nur  freiwilligen  Dienst  festzusetzen,  aus  dem  die
 Dienstleistenden  innerhalb  der  ersten  sechs  Monate  ohnehin
 jederzeit  zu  entlassen  wären,  ist  nicht  mehr  sachgerecht.
 Deshalb  sollen  Wehrdienstverhältnisse  nach  dem  Wehr-
 pflichtgesetz  nicht  mehr  zu  dem  im  Einberufungsbescheid
 festgesetzten  Zeitpunkt,  sondern  mit  dem  Dienstantritt  be-
 ginnen.

 Zu Buchstabe b

 Folgeänderung zu Buchstabe a.

 Zu Nummer 3  (§  56)

 Die  Regelung  ist  auf  den  nicht  mehr  stattfindenden
 (Pflicht-)Grundwehrdienst  nach  §  5  des  Wehrpflichtgesetzes
 bezogen und daher aufzuheben.

 Zu Nummer 4  (§  59)

 Zu Buchstabe a

 Die  auf  der  Grundlage  einer  freiwilligen  Verpflichtung  der
 Betroffenen  zu  treffende  Entscheidung,  ob  eine  Wehrdienst-
 leistung  zugelassen  wird,  hat  nicht  die  Bedeutung,  die  einen
 ministeriellen  Zustimmungsvorbehalt  erfordern  würde.  Er
 kann  gestrichen  werden,  da  eine  hinreichende  ministerielle
 Steuerung auch im Erlassweg möglich und ausreichend ist.

 Zu Buchstabe b

 Durch  die  in  Satz  1  vorgenommene  Abgrenzung  zum  An-
 wendungsbereich  der  Absätze  1  und  2  wird  klargestellt,  dass
 Absatz  3  alle  anderen  Personen  erfassen  soll.  Dadurch  wird
 auch  die  ungewollte  Lücke  hinsichtlich  früherer  Berufsolda-
 tinnen,  früherer  Berufssoldaten,  früherer  Soldatinnen  auf
 Zeit  und  früherer  Soldaten  auf  Zeit  geschlossen,  die  weniger
 als  zwei  Jahre  in  ihrem  Dienstverhältnis  gestanden  haben.
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Satz  2  ist  unverändert.  Satz  3  regelt  wie  bisher  die  Zuzie-
 hungsmöglichkeit  ohne  Zustimmung  der  Betroffenen.  Dies
 sind  unverändert  alle  Personen,  die  nicht  von  Absatz  1  oder
 Absatz  2  erfasst  werden  und  denen  dauerhaft  ein  höherer
 Dienstgrad  verliehen  worden  ist.  Zur  Klarstellung,  dass  es
 sich  nicht  nur  um  frühere  Soldatinnen  und  Soldaten  handelt,
 die  Dienstleistungen  nach  dem  Vierten  Abschnitt  geleistet
 haben,  wird  der  allgemeine  Begriff  der  Wehrdienstleistung
 verwendet.  Tatbestandlich  war  dies  auch  nach  dem  bisheri-
 gen  Wortlaut  der  Fall.  Über  die  frühere  Konkurrenzregelung
 des  §  80  war  die  Norm  für  die  der  Wehrpflicht  unterliegen-
 den  Männer  und  damit  für  den  größten  Teil  der  Reservisten
 nicht  anwendbar.  Künftig  wird  der  Vierte  Abschnitt  des  Sol-
 datengesetzes,  der  die  Wehrdienstarten  des  Wehrpflichtge-
 setzes  mit  Ausnahme  des  Grundwehrdienstes  und  des  daran
 anschließenden  freiwilligen  Wehrdienstes  für  nicht  der
 Wehrpflicht  unterliegende  Personen  dem  Wehrpflichtgesetz
 entsprechend  abbildet,  für  alle  Reservistinnen  und  Reser-
 visten  anwendbar.  Damit  wird  ein  einheitliches  Wehr-
 übungsrecht  für  alle  Reservistinnen  und  Reservisten  be-
 gründet.  Den  Regelfall  werden  auch  künftig  freiwillige
 Dienstleistungen  (untechnisch  „Wehrübungen“)  darstellen.
 Ein  Rückgriff  auf  die  Reservistinnen  und  Reservisten  soll
 zur  Bewältigung  von  Krisensituationen  zwar  ohne  deren  Zu-
 stimmung  möglich  bleiben.  Dies  wird  jedoch  für  die  nach
 Satz  3  Dienstleistungspflichtigen  davon  abhängig  gemacht,
 dass  die  Heranziehung  aus  Gründen  der  Einsatz-  und  Funk-
 tionsfähigkeit  erforderlich  ist.  Die  sprachlich  gestraffte  Re-
 gelung entspricht im Übrigen der bisherigen Rechtslage.

 Zu Buchstabe c

 Ein  Widerspruch  gegen  einen  Heranziehungsbescheid  hat
 keine  aufschiebende  Wirkung  (§  83  Absatz  2  Satz  2).  Das
 Wehrdienstverhältnis  beginnt  kraft  Gesetzes  nach  §  2  Ab-
 satz  1  Nummer  2  (künftig  Nummer  1)  mit  dem  Zeitpunkt,
 der  im  Heranziehungsbescheid  festgesetzt  wird.  Im  Falle
 kurzfristiger  Heranziehungen  ist  es  sogar  denkbar,  dass  der
 Diensteintritt  vor  dem  Ablauf  der  Widerspruchsfrist  und  so-
 mit  vor  der  Bestandskraft  des  Heranziehungsbescheids  er-
 folgt.  Eine  auf  die  Bestandskraft  des  Heranziehungs-
 bescheids  abstellende  Widerrufsregelung  wirkt  daher
 gegebenenfalls  in  entstandene  Wehrdienstverhältnisse  hi-
 nein.  Soweit  man  in  diesen  Fällen  einen  Widerruf  der  Ver-
 pflichtungserklärung  ermöglicht,  ist  als  Konsequenz  nur  die
 Entlassung  denkbar.  Wenn  die  Widerspruchsfrist  des  §  83
 Absatz  1  Satz  1  nicht  belanglos  und  eine  Entlassung  nach
 fristwahrend  eingelegtem  Widerspruch  nicht  jederzeit  und
 ohne  Angabe  von  Gründen  geboten  sein  soll,  muss  die  Wi-
 derrufsregelung  auf  die  Widerspruchsfrist  abstellen.  Ande-
 renfalls  bestünde  auch  ein  Wertungswiderspruch  zur  Rege-
 lung in Absatz 5.

 Zu Buchstabe d

 Satz  1  des  neu  gefassten  Absatzes  5  trägt  der  Änderung  des
 Absatzes  4  durch  Buchstabe  c  Rechnung  (Ablauf  der  Wider-
 spruchsfrist  maßgeblich).  Satz  2  stellt  für  die  antragsabhän-
 gige  Entpflichtungsmöglichkeit  auf  den  Beginn  des  Wehr-
 dienstverhältnisses  ab.  Es  beginnt  (unabhängig  vom
 Dienstantritt)  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  2  (künftig  Num-
 mer  1)  mit  dem  Zeitpunkt,  der  im  Heranziehungsbescheid
 festgesetzt  wird.  Die  bisherige  Rechtslage,  die  auf  den
 Dienstantritt  abstellt,  unterstellt,  dass  einem  Heranziehungs-

 bescheid  tatsächlich  Folge  geleistet  wird  und  somit  der
 Dienstantritt  und  der  Beginn  des  Wehrdienstverhältnisses
 zusammenfallen.  Wird  einem  Heranziehungsbescheid  je-
 doch  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  Folge  geleistet,  würde  die
 Entpflichtung  „nur“  dem  bestandskräftig  gewordenen  Heran-
 ziehungsbescheid  die  rechtliche  Grundlage  entziehen,  ohne
 das  entstandene  Wehrdienstverhältnis  zu  beenden.  Nach  dem
 Entstehen  des  Wehrdienstverhältnisses  besteht  zudem  kein
 Bedarf  für  eine  isolierte  Entpflichtungsregelung.  Für  die  Be-
 endigung  entstandener  Wehrdienstverhältnisse  nach  dem
 Vierten  Abschnitt  des  Soldatengesetzes  sind  vielmehr  die  da-
 für  vorgesehenen  §§  74  ff.  anzuwenden,  insbesondere  §  75
 Absatz  2  Nummer  1  (Antrag  auf  Entlassung  wegen  unzu-
 mutbarer  Härte).  Die  Härteklausel  der  Entpflichtungsrege-
 lung  entspricht  dem  geltenden  Recht.  Die  für  den  Bereit-
 schaftsfall  (§  61  Absatz  3)  zu  unterstellende  Krisensituation
 im  Vorfeld  des  Spannungsfalls  rechtfertigt  die  vorgesehene
 Abstufung  hinsichtlich  der  Härte,  die  zu  einer  Entpflichtung
 führen kann/muss.

 Zu Nummer 5  (§  60)

 Redaktionelle  Straffung  des  §  60  durch  Wegfall  der  Diffe-
 renzierung  der  Dienstleistungsart  Übungen.  Der  Begriff
 „Übungen“  (§  61)  schließt  sowohl  den  Regelfall  der
 befristeten  Übungen  (§  61  Absatz  1  und  2)  als  auch  die
 ausnahmsweise  unbefristeten  Übungen  ein,  welche  die
 Bundesregierung  als  Bereitschaftsdienst  anordnet  (§  61  Ab-
 satz  3  –  Bereitschaftsfall).  Die  Übungen  unterscheiden  sich
 lediglich hinsichtlich der Bestimmung der Übungsdauer.

 Zu Nummer 6  (§  77)

 Die  Verpflichtung  zum  freiwilligen  Wehrdienst  nach  dem
 Wehrpflichtgesetz  schließt  nach  §  56  Absatz  1  des  Wehr-
 pflichtgesetzes  (vgl.  Artikel  1)  eine  Verpflichtung  zur
 Dienstleistung  nach  Maßgabe  des  Vierten  Abschnitts  des
 Soldatengesetzes  ein.  Die  Verpflichtung  nach  dem  Wehr-
 pflichtgesetz  entspricht  somit  einer  Verpflichtung  nach  §  59
 Absatz  3  Satz  1.  Da  eine  Verpflichtung  nach  §  59  Absatz  3
 Satz  1  jedoch  unabhängig  von  einer  Verpflichtung  zum  frei-
 willigen  Wehrdienst  nach  dem  Wehrpflichtgesetz  möglich
 ist, bedarf es der Einfügung der neuen Alternative.

 Zu Nummer 7  (§  78)

 Wegen  Veränderung  der  Aufgaben  des  Bundesamtes  für  den
 Zivildienst  ist  dessen  Beteiligung  im  Aufenthaltsfeststel-
 lungsverfahren nicht mehr sachgerecht.

 Zu Nummer 8  (§  80)

 Wegen  der  Unterscheidung  zwischen  der  Wehrpflicht  unter-
 liegenden  Männern  und  sonstigen  Personen  enthalten  das
 Wehrpflichtgesetz  und  der  Vierte  Abschnitt  des  Soldatenge-
 setzes  vergleichbare  Regelungen  für  im  Grunde  identische
 Wehrdienstarten.  Die  Wehrdienstarten  Wehrübung  (§  6  des
 Wehrpflichtgesetzes),  besondere  Auslandsverwendung  (§  6a
 des  Wehrpflichtgesetzes),  Hilfeleistung  im  Innern  (§  6c  des
 Wehrpflichtgesetzes)  und  Hilfeleistung  im  Ausland  (§  6d
 des  Wehrpflichtgesetzes)  entsprechen  den  Wehrdienstarten
 nach  §  60  ff.  des  Soldatengesetzes.  Auch  die  Vorschriften
 zur  Einberufung/Heranziehung  sind  im  Wesentlichen  iden-
 tisch.  Zur  Abgrenzung  erklärte  §  80  bislang  für  die  der
 Wehrpflicht  unterliegenden  Männer  das  Wehrpflichtgesetz
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für  vorrangig.  Die  Neuregelung  zur  Wehrpflicht  und  die  Öff-
 nung  des  Wehrdienstes  nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtge-
 setzes  für  Frauen  erfordert  eine  Änderung  des  Wehrübungs-
 rechts.  Um  ein  einheitliches  Wehrübungsrecht  für  alle
 Reservistinnen  und  Reservisten  zu  gewährleisten,  soll  zur
 Vereinfachung  und  aus  systematischen  Gründen  auf  den  von
 der  Wehrpflicht  unabhängigen  Vierten  Abschnitt  des  Sol-
 datengesetzes  zurückgegriffen  werden,  solange  kein  vor-
 rangiger  Wehrdienst  aufgrund  der  Wehrpflicht  nach  dem
 Wehrpflichtgesetz  geleistet  werden  muss.  Nach  §  2  des
 Wehrpflichtgesetzes  und  den  Regelungen  in  dessen  Ab-
 schnitt  7  leben  die  Pflichtdienste  des  Wehrpflichtgesetzes
 erst  im  Spannungs-  oder  Verteidigungsfall  wieder  auf.  Bis
 dahin  soll  der  Vierte  Abschnitt  des  Soldatengesetzes  die
 Rechtsgrundlagen  für  den  Wehrdienst  der  Reservistinnen
 und  Reservisten  –  also  für  die  Wehrdienstarten  (Wehr-)Übung,
 besondere  Auslandsverwendung,  Hilfeleistung  im  Innern
 und Hilfeleistung im Ausland – darstellen.

 Zu Nummer 9  (§  98)

 Absatz  1  stellt  sicher,  dass  der  Bundeswehr  alle  Reservistin-
 nen  und  Reservisten,  die  nach  bisherigem  Recht  zu  Übungen
 und  Einsätzen  verpflichtet  waren,  auf  der  Grundlage  des
 Vierten  Abschnitts  des  Soldatengesetzes  weiterhin  zur  Ver-
 fügung  stehen.  Der  Personenkreis  des  §  59  Absatz  1  und  2
 bedarf  der  Erwähnung  in  Satz  1  Nummer  1,  um  zu  vermei-
 den,  dass  der  Vierte  Abschnitt  im  Wege  eines  Umkehrschlus-
 ses  aus  der  Nichterwähnung  nur  für  Altfälle  anwendbar  ist.
 Durch  Satz  1  Nummer  2  wird  sichergestellt,  dass  der  Vierte
 Abschnitt  für  Altfälle  keine  über  die  bisherigen  Pflichten  aus
 dem  Soldaten-  oder  Wehrpflichtgesetz  hinausgehenden
 Pflichten  erzeugt.  Durch  Satz  2  wird  die  Übergangsregelung
 auf  alle  Reservistinnen  und  Reservisten  erstreckt,  deren
 nachwirkende  Dienstleistungspflicht  sich  aus  einer  Dienst-
 gradverleihung ableitet.

 Durch  Absatz  2  Satz  1  werden  frühere  Soldaten,  die  nach
 bisherigem  Recht  der  Wehrüberwachung  nach  dem  Wehr-
 pflichtgesetz  unterliegen,  in  die  Dienstleistungsüberwa-
 chung  des  Soldatengesetzes  überführt.  Satz  2  regelt  dies  ent-
 sprechend  für  Soldaten,  die  ihren  Grundwehrdienst  oder
 freiwilligen  zusätzlichen  Wehrdienst  im  Anschluss  an  den
 Grundwehrdienst  nach  altem  Recht  begonnen  haben  und  mit
 dem  Inkrafttreten  der  Neuregelung  nicht  mehr  von  der  Wehr-
 überwachung  nach  dem  Wehrpflichtgesetz  erfasst  werden.
 Für  sie  bedarf  es  einer  gesonderten  Regelung  zum  Beginn
 der Dienstleistungsüberwachung.

 Die  (Wehr-)Dienstleistungsüberwachung  ist  für  die  Bundes-
 wehr  als  Einsatzarme  weiterhin  erforderlich.  Reservistinnen
 und  Reservisten  erfüllen  grundsätzlich  die  gleichen  Aufga-
 ben  wie  aktives  Personal.  Sie  werden  daher  in  allen  Aufga-
 benfeldern  der  Streitkräfte  eingesetzt,  von  der  Konfliktver-
 hütung  über  die  Krisenbewältigung  bis  zu  Hilfeleistungen
 im  In-  und  Ausland.  Der  Einsatz  von  Reservepersonal  in  be-
 sonderen  Auslandsverwendungen  erfolgt,  wenn  kein  oder
 nicht  genügend  aktives  Personal  zur  Erfüllung  der  Ein-
 satzaufgaben  vorhanden  ist.  Zur  Sicherung  der  Einsatzbe-
 reitschaft  und  Durchhaltefähigkeit  der  Streitkräfte  ist  es
 zwingend  notwendig,  die  Erfüllung  nachwirkender  Dienst-
 leistungspflichten  auch  veranlassen  zu  können.  Zur  Gewähr-
 leistung  der  Aufwuchs-  und  Einsatzfähigkeit  der  Streitkräfte
 müssen  den  Wehrersatzbehörden  möglichst  aktuelle  Infor-
 mationen  über  die  Verfügbarkeit  und  Erreichbarkeit  aller

 Dienstleistungspflichtigen  vorliegen.  Dies  wird  über  das
 Instrumentarium  der  Dienstleistungsüberwachung  sicherge-
 stellt.

 Zu Artikel 3  (Änderung der Soldatinnen- und
 Soldatenurlaubsverordnung)

 Zu Nummer 1  (§  5)

 Die  Sonderregelung  für  Grundwehrdienstleistende  wird  auf-
 gehoben,  um  dem  durchgängigen  Freiwilligkeitsprinzip  des
 Wehrdienstes  nach  dem  Wehrpflichtgesetz  Rechnung  zu  tra-
 gen.  Die  Neufassung  berücksichtigt  ferner  die  Öffnung  des
 freiwilligen  Dienstes  nach  dem  Wehrpflichtgesetz  für  Frauen
 (Artikel  1  Nummer  3).  Im  Übrigen  entspricht  die  Regelung
 dem bisherigen Recht.

 Zu Nummer 2  (§§  12 und 16)

 Auf  Satz  1  der  Begründung  zu  Nummer  1  wird  verwiesen.
 Für  die  Regelung  in  §  16  gibt  es  keine  Anwendungsfälle
 mehr. Sie wird zur Rechtsbereinigung aufgehoben.

 Zu Artikel 4  (Änderung der Soldatenlaufbahn-
 verordnung)

 Zu Nummer 1  (§  1)

 Zu Buchstabe a

 Folgeänderung  zu  Artikel  1  Nummer  3  (Öffnung  des  freiwil-
 ligen Dienstes nach dem Wehrpflichtgesetz für Frauen).

 Zu den Buchstaben b bis d

 Folgeänderung  zu  Artikel  1  Nummer  2,  um  Männer,  die
 Wehrdienst  nach  §  59  Absatz  3  Satz  1  des  Soldatengesetzes
 leisten, zu erfassen.

 Zu Nummer 2  (§  6)

 Die  Regelung  trägt  dem  Freiwilligkeitsprinzip  des  Wehr-
 dienstes nach dem Wehrpflichtgesetz Rechnung.

 Zu Nummer 3  (§§  10 und 22)

 Folgeänderung  zu  Artikel  1  Nummer  3  (Öffnung  des  freiwil-
 ligen Dienstes nach dem Wehrpflichtgesetz für Frauen).

 Zu Nummer 4  (§  43)

 Folgeänderung  zu  Artikel  1  Nummer  3  (Öffnung  des  freiwil-
 ligen Dienstes nach dem Wehrpflichtgesetz für Frauen).

 Zu Artikel 5  (Änderung des Wehrsoldgesetzes)

 Zu Nummer 1  (§  1)

 Zu Absatz 1

 Freiwilligen  Wehrdienst  nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflicht-
 gesetzes  können  auch  Frauen  leisten.  Da  dieser  Dienst  von
 Frauen  nicht  aufgrund  der  Wehrpflicht  geleistet  wird,  ist  der
 personelle  Geltungsbereich  des  Wehrsoldgesetzes  entspre-
 chend  anzupassen.  Im  Übrigen  werden  die  bisherigen  Absät-
 ze  1  und  2  in  Absatz  1  zusammengefasst  und  redaktionell  be-
 reinigt.

 Mit  der  Änderung  des  Absatzes  1  fallen  auch  die  Soldaten
 und  Soldatinnen,  die  freiwilligen  Wehrdienst  nach  Abschnitt  7
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des  Wehrpflichtgesetzes  leisten,  in  den  Kreis  der  Begünstig-
 ten  nach  §  3  Nummer  5  des  Einkommensteuergesetzes.  Ihre
 Geld-  und  Sachbezüge  würden  somit  steuerfrei  gestellt,
 wenn  die  Regelungen  des  §  3  Nummer  5  des  Einkommen-
 steuergesetzes  unverändert  beibehalten  und  nicht  aufgrund
 der  Aussetzung  der  Wehrpflicht  angepasst  würden.  Weil  eine
 solch  erweiterte  Steuerfreiheit  angesichts  des  Wegfalls  der
 tragenden  Begründung  „Wehrpflicht“  zumindest  auf  grund-
 sätzliche  Bedenken  stoßen  würde,  soll  –  wie  im  Allgemeinen
 Teil  erläutert  –  die  Frage  zur  steuerlichen  Behandlung  der
 Geld-  und  Sachbezüge  in  einem  späteren  Gesetzgebungsvor-
 haben erörtert und entschieden werden.

 Zu Absatz 2

 Künftig  werden  Wehrübungen  nicht  mehr  nach  dem  Wehr-
 pflichtgesetz,  sondern  als  Dienstleistungen  im  Sinne  des
 Vierten  Abschnitts  des  Soldatengesetzes  absolviert.  Die  für
 Wehrübende  vorgesehenen  Leistungen  nach  dem  Wehrsold-
 gesetz  sollen  diesem  Personenkreis  weiterhin  gewährt  wer-
 den können.

 Zu Absatz 3

 Da  der  Dienst  in  den  Streitkräften  künftig  ausschließlich  auf
 freiwilliger  Basis  geleistet  wird,  besteht  keine  Veranlassung,
 für  die  Zeit  vom  Diensteintritt  (Datum  der  Einberufung)  bis
 zum  Tag  vor  dem  Dienstantritt,  in  der  kein  Dienst  geleistet
 wird,  Wehrsold  zu  gewähren.  Die  bisher  schon  für  freiwillig
 geleisteten  Wehrdienst  (§  4  Absatz  3  des  Wehrpflichtgeset-
 zes)  geltende  Regelung,  Wehrsold  erst  ab  dem  Tag  des
 Dienstantritts  zu  gewähren,  wird  daher  auf  alle  Wehrdienst-
 arten ausgedehnt.

 Zu Nummer 2  (§  7)

 Zu Buchstabe a

 Ebenso  wie  die  bisherigen  Grundwehrdienst  oder  freiwillig
 zusätzlichen  Wehrdienst  Leistenden  erhalten  die  künftigen
 freiwillig  Wehrdienst  Leistenden  jährlich  im  Dezember  eine
 besondere  Zuwendung  als  Geldbezug  zum  Weihnachtsfest.
 Voraussetzung  ist,  dass  sie  ihren  Wehrdienst  nicht  bereits  in
 den  als  Probezeit  konzipierten  ersten  sechs  Monaten  ihrer
 Dienstzeit  beenden,  sondern  der  Bundeswehr  für  einen  län-
 geren Zeitraum zur Verfügung stehen.

 Zu Buchstabe b

 Zu Absatz 2

 Die  besondere  Zuwendung  bemisst  sich  nach  der  Dauer  des
 im  jeweiligen  Kalenderjahr  geleisteten  freiwilligen  Wehr-
 dienstes  mit  Anspruch  auf  Wehrsold.  Beginnt  der  freiwillige
 Wehrdienst  nach  dem  30.  Juni  eines  Jahres,  fällt  der  Zahlmo-
 nat  Dezember  noch  in  die  Probezeit,  weshalb  nach  Absatz  1
 zu  diesem  Zeitpunkt  noch  keine  besondere  Zuwendung  ge-
 zahlt  werden  kann.  Satz  2  stellt  sicher,  dass  bei  der  darauf
 folgenden  ersten  Zahlung  der  besonderen  Zuwendung  (im
 nächsten  Dezember  oder  bei  der  Entlassung)  kein  geleisteter
 Wehrdiensttag unberücksichtigt bleibt.

 Zu Absatz 3

 Anpassung  an  die  Änderung  des  Wehrpflichtgesetzes.  Ein
 Nachdienen ist nicht mehr vorgesehen.

 Zu den Buchstaben c bis f

 Folgeänderungen  zu  Absatz  1  und  redaktionelle  Anpassun-
 gen an den Wegfall des bisherigen Absatzes 3.

 Zu Nummer 3  (§  8a)

 Zu Buchstabe a

 Der  Wegfall  des  bisherigen  Beorderungstatbestandes  „Ein-
 berufungsbescheid  für  den  Verteidigungsfall“  und  die  Re-
 formierung  des  Beorderungssystems  in  der  Bundeswehr
 erfordern  eine  Neudefinition  des  anspruchsberechtigten  Per-
 sonenkreises  für  den  Leistungszuschlag.  Hierunter  soll  im
 Übrigen  künftig  auch  das  Zivilpersonal  der  Bundeswehr  fal-
 len,  das  für  Verwendungen  im  Soldatenstatus  eingeplant  ist
 und dessen Dienstposten als Beorderungsdienstposten gilt.

 Zu Buchstabe b

 Folgeänderung zu Buchstabe a.

 Zu Buchstabe c

 Die  Vorschrift  stellt  klar,  dass  Angehörige  des  Zivilpersonals
 der  Bundeswehr  nicht  als  Einsatzreservisten  verpflichtet
 werden  und  daher  keinen  erhöhten  Leistungszuschlag  nach
 §  8a Absatz 2 erhalten können.

 Zu Nummer 4  (§  8b)

 Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe b.

 Zu Nummer 5  (§  8c)

 Zu Buchstabe a

 Soldaten  und  Soldatinnen,  die  freiwilligen  Wehrdienst  nach
 Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  leisten,  erhalten  zusätz-
 lich zum Wehrsold den Wehrdienstzuschlag.

 Zu Buchstabe b

 Zur  Steigerung  der  Attraktivität  des  freiwilligen  Wehrdiens-
 tes  erhalten  künftig  die  Soldaten  und  Soldatinnen,  die  diesen
 Dienst  leisten,  den  Wehrdienstzuschlag  nicht  wie  bisher  ab
 dem  siebten  Dienstmonat,  sondern  vom  ersten  Tage  an.  Zu
 diesem  Zweck  wird  eine  neue  Stufe  1  des  Wehrdienstzu-
 schlages  in  Höhe  von  16,50  Euro  pro  Tag  eingeführt.  Der  ab
 dem  siebten  bis  zum  23.  Dienstmonat  zu  gewährende  Wehr-
 dienstzuschlag  wird  um  durchschnittlich  2  Euro  pro  Tag  er-
 höht.

 Zu Buchstabe c

 Die  Änderung  dient  aus  Fürsorgegründen  der  Vermeidung
 übermäßiger  Überzahlungen  mit  anschließenden  Rückforde-
 rungen  bei  einer  kurzfristigen  vorzeitigen  Beendigung  des
 freiwilligen Wehrdienstes.

 Zu Nummer 6  (§§  8d und 8e)

 Zum  Ausgleich  für  die  durch  –  von  ihnen  in  der  Regel  nicht
 zu  beeinflussende  –  heimatferne  Stationierung  bedingten
 Nachteile  erhielten  Grundwehrdienstleistende  bisher  einen
 Mobilitätszuschlag.  Künftig  werden  Dienstort  und  Verwen-
 dung  des  Soldaten  grundsätzlich  einvernehmlich  festgelegt
 und  darüber  hinaus  ab  dem  ersten  Tag  des  Wehrdienstes  der
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Wehrdienstzuschlag  gezahlt.  Des  Mobilitätszuschlags  bedarf
 es daher nicht mehr.

 Des  Verpflichtungszuschlags  bedarf  es  aufgrund  der  insge-
 samt  in  den  ersten  sechs  Monaten  verbesserten  Geldbezüge
 künftig nicht mehr.

 Zu Nummer 7  (§  8f)

 Um  aus  Fürsorgegründen  Überzahlungen  zu  vermeiden,
 wird  der  Auslandverwendungszuschlag  künftig  nicht  mehr
 mit  dem  Wehrsold  am  15.  des  Monats,  sondern  entsprechend
 den  Vorschriften  und  Zahlungsbestimmungen  für  die  Besol-
 dungsempfängerinnen und Besoldungsempfänger gezahlt.

 Zu Nummer 8  (§  8h)

 Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe b.

 Zu Nummer 9  (§  8i)

 Die  Bundeswehr  ist  zum  Erhalt  ihrer  Funktions-  und  Ein-
 satzbereitschaft  auf  die  verstärkte  Weiterverpflichtung  be-
 reits  vorhandener  Grundwehrdienst  bzw.  freiwilligen  zusätz-
 lichen  Wehrdienst  Leistender  angewiesen.  Für  die  Soldaten,
 deren  Dienstzeit  im  Jahr  2011  endet,  wird  mit  der  Weiterver-
 pflichtungsprämie  von  100  Euro  für  jeden  angefangenen
 Monat  der  zusätzlichen  Dienstzeit  ein  Anreiz  zur  Weiterver-
 pflichtung geschaffen.

 Die  Prämie  wird  zu  Beginn  der  zusätzlich  festgesetzten
 Dienstzeit  in  einer  Summe  ausgezahlt.  Mit  den  Absätzen  3
 und  4  wird  sichergestellt,  dass  die  Prämie  bei  Beendigung
 des  Wehrdienstes  aus  einem  der  in  Absatz  3  genannten  Grün-
 de,  die  der  Soldat  zu  vertreten  hat,  nicht  ausgezahlt  wird  bzw.
 zurückgezahlt  werden  muss.  Durch  bereits  abgeleistete  zu-
 sätzliche  Dienstzeit  erworbene  Prämienansprüche  bleiben
 anteilig erhalten.

 Zu Nummer 10  (§  9)

 Ebenso  wie  die  bisherigen  Grundwehrdienst  oder  freiwillig
 zusätzlichen  Wehrdienst  Leistenden  erhalten  die  künftigen
 freiwillig  Wehrdienst  Leistenden  bei  ihrer  Entlassung  ein
 Entlassungsgeld.  Voraussetzung  ist,  dass  sie  ihren  Wehr-
 dienst  nicht  bereits  nach  den  als  Probezeit  konzipierten  ers-
 ten  sechs  Monaten  ihrer  Dienstzeit  beenden,  sondern  der
 Bundeswehr  für  einen  längeren  Zeitraum  zur  Verfügung  ste-
 hen.  Absatz  1  Satz  3  stellt  sicher,  dass  bei  Beendigung  des
 Wehrdienstes  aus  einem  der  in  §  7  Absatz  3  in  Verbindung
 mit  den  §§  29  und  30  des  Wehrpflichtgesetzes  genannten
 Gründe,  die  die  Soldatin  oder  der  Soldat  zu  vertreten  hat,
 kein Entlassungsgeld gezahlt wird.

 Die Berechnungsregel in Absatz 2 wurde vereinfacht.

 Die  bisher  in  Absatz  4  festgelegten  Fälle  der  Nichtberück-
 sichtigung  von  Wehrdienstzeiten  wurden  um  die  wegen  der
 Einführung  des  freiwilligen  Wehrdienstes  nach  Abschnitt  7
 des  Wehrpflichtgesetzes  nicht  mehr  benötigten  Tatbestände
 reduziert und nach Absatz 3 überführt.

 Zu Nummer 11  (§  11)

 Die  Übergangsvorschrift  stellt  sicher,  dass  bei  den  bisheri-
 gen  Grundwehrdienst  und  freiwillig  zusätzlichen  Wehrdienst

 leistenden  Soldaten,  die  ihren  Dienst  bei  Inkrafttreten  dieses
 Gesetzes  nicht  beenden,  jeder  geleistete  Tag  des  Wehrdiens-
 tes  bei  der  Bemessung  der  besonderen  Zuwendung  und  des
 Entlassungsgeldes Berücksichtigung findet.

 Zu Artikel 6  (Änderung des Arbeitsplatzschutz-
 gesetzes)

 Die  Vorschrift  knüpft  an  §  55  des  Wehrpflichtgesetzes  an,
 wonach  Regelungen  in  anderen  Gesetzen,  die  an  die  Ableis-
 tung  des  Grundwehrdienstes  oder  des  freiwilligen  zusätzli-
 chen  Wehrdienstes  im  Anschluss  an  den  Grundwehrdienst
 anknüpfen, entsprechend anzuwenden sind.

 Im  Übrigen  gilt  das  Arbeitsplatzschutzgesetz  bereits  heute  in
 den  Fällen  des  sich  an  den  Grundwehrdienst  anschließenden
 freiwilligen  zusätzlichen  Wehrdienstes  (§  16  Absatz  2)  und
 des  Wehrdienstes  als  Soldat  auf  Zeit  für  die  endgültig  auf
 insgesamt  nicht  mehr  als  zwei  Jahre  festgesetzte  Dienstzeit
 (§  16a  Absatz  1)  mit  der  Maßgabe,  dass  die  für  den  Grund-
 wehrdienst  geltenden  Vorschriften  anzuwenden  sind.  Es  han-
 delt  sich  daher  inhaltlich  um  keine  Änderung  der  Rechtslage.

 Zu Artikel 7  (Änderung  des  Unterhaltssicherungs-
 gesetzes)

 Folgeänderungen zu Artikel 1 Nummer 6 (§  54).

 Zu Artikel 8  (Änderung  des  Soldatenversorgungs-
 gesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Mit  der  Neufassung  wird  eine  Klarstellung  dahingehend  be-
 wirkt,  dass  freiwilligen  Wehrdienst  nach  Abschnitt  7  des
 Wehrpflichtgesetzes  Leistende  auch  Anspruch  auf  Teilnahme
 an  dienstzeitbegleitende  Bildungs-  und  Eingliederungsmaß-
 nahmen haben.

 Zu Nummer 2  (§  2)

 Folgeänderung  aufgrund  des  neuen  Abschnitts  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes.

 Zu Nummer 3  (Überschrift des Abschnitts I)

 Folgeänderung  aufgrund  des  neuen  Abschnitts  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes.

 Zu Nummer 4  (§  3)

 Folgeänderung  aufgrund  des  neuen  Abschnitts  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes.

 Zu Nummer 5  (§  4)

 Folgeänderung  aufgrund  des  neuen  Abschnitts  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes.

 Zu Nummer 6  (§  8)

 Zu den Buchstaben a und b

 Folgeänderung  aufgrund  des  neuen  Abschnitts  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes.
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Zu Nummer 7  (§  8a)

 Zu den Buchstaben a und b

 Folgeänderung  aufgrund  des  neuen  Abschnitts  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes.

 Zu Nummer 8  (§  13)

 Folgeänderung  aufgrund  des  neuen  Abschnitts  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes.

 Zu Nummer 9  (§  13a)

 Zu Buchstabe a

 Folgeänderung  aufgrund  des  neuen  Abschnitts  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes.  Außerdem  wird  die  Ungleichbehandlung
 eines  vor  der  Berufung  in  das  Dienstverhältnis  eines  Solda-
 ten  auf  Zeit  geleisteten  Wehrdienstes  bei  den  Ansprüchen  der
 Berufsförderung  und  der  Dienstzeitversorgung  beseitigt.
 Bisher  wurden  der  Grundwehrdienst  und  der  freiwillige  zu-
 sätzliche  Wehrdienst  nur  bei  den  Ansprüchen  auf  Dienstzeit-
 versorgung  und  nicht  bei  den  Ansprüchen  auf  Berufsförde-
 rung berücksichtigt.

 Zu Buchstabe b

 Folgeänderung  zu  Buchstabe  a.  Der  Regelungsinhalt  des
 Satzes 3 wird in Satz 1 integriert.

 Zu Nummer 10  (§  82)

 Zu Buchstabe a

 Folgeänderung  aufgrund  des  neuen  Abschnitts  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes.

 Zu Buchstabe b

 Es  wird  sichergestellt,  dass  der  in  Satz  1  geregelte  Anspruch
 auf  Heilbehandlung  nicht  verloren  geht,  wenn  sich  unmittel-
 bar  an  das  Dienstverhältnis  ein  Wehrdienstverhältnis  beson-
 derer Art anschließt.

 Zu Artikel 9  (Änderung  des  Melderechtsrahmen-
 gesetzes)

 Die  Vorschrift  folgt  §  20  Absatz  5  des  Bundesdatenschutz-
 gesetzes,  wonach  personenbezogene  Daten  nicht  erhoben,
 verarbeitet  oder  genutzt  werden  dürfen,  soweit  der  Betroffe-
 ne  widerspricht.  Hinsichtlich  des  Hinweises  auf  das  Wider-
 spruchsrecht  lehnt  sie  sich  an  die  in  §  22  Absatz  1  des  Melde-
 rechtsrahmengesetzes getroffene Regelung an.

 Zu Artikel 10  (Änderung der Zweiten Bundes-
 meldedatenübermittlungsverordnung)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  der  Aussetzung  von
 §  24a  des  Wehrpflichtgesetzes.  Eine  Ersatzregelung  in  der
 Zweiten  Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung  für  re-
 gelmäßige  Datenübermittlungen  im  Spannungs-  und  Vertei-
 digungsfall  wird  in  einem  gesonderten  Verfahren  geschaffen.

 Zu Artikel 11  (Änderung des Bundesbesoldungs-
 gesetzes)

 Zu §  85a

 Zu Absatz 1

 Zur  Deckung  des  ab  2011  kurzfristig  wegen  des  Aussetzens
 der  Wehrpflicht  und  der  daraus  folgenden  Umstrukturierung
 der  Streitkräfte  entstehenden  Bedarfs  an  Soldaten  in  den
 Laufbahnen  der  Mannschaften  wird  mit  einer  Erstverpflich-
 tungsprämie  ein  monetärer  Anreiz  geschaffen,  sich  im  Jahr
 2011  erstmalig  für  eine  Dienstzeit  von  mindestens  zwei  Jah-
 ren  als  Soldatin  auf  Zeit  oder  als  Soldat  auf  Zeit  zu  verpflich-
 ten.  Die  Prämie  wird  gewährt  für  jeden  angefangenen  Kalen-
 dermonat  der  festgesetzten  Dienstzeit,  beginnend  mit  dem
 Kalendermonat,  in  dem  jemand  erstmalig  mit  Anspruch  auf
 Dienstbezüge  in  ein  Dienstverhältnis  als  Soldatin  auf  Zeit
 oder  als  Soldat  auf  Zeit  ernannt  wird.  Nach  Satz  3  wird  die
 Anzahl  der  Monate  der  festgesetzten  Dienstzeit,  die  der  Be-
 rechnung  der  Gesamtsumme  der  Prämie  zugrunde  liegt,  um
 die  Anzahl  der  Monate  verkürzt,  für  die  bereits  eine  Prämie
 aus  einem  Wehrdienstverhältnis  nach  dem  Wehrpflichtge-
 setz  gezahlt  wurde,  um  eine  Mehrfachberücksichtigung  von
 Verpflichtungszeiten  für  die  Festsetzung  von  Prämien  zu
 vermeiden.  Die  Ernennung,  mit  der  erstmalig  ein  Dienstver-
 hältnis  als  Soldatin  auf  Zeit  oder  Soldat  auf  Zeit  begründet
 wird,  muss  in  der  Zeit  vom  1.  Januar  bis  31.  Dezember  2011
 erfolgen, um einen Anspruch auf die Prämie zu begründen.

 Zu Absatz 2

 Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  in  einer  Laufbahn
 der  Mannschaften,  deren  bisher  festgesetzte  Dienstzeit  bis
 Ende  des  Jahres  2013  enden  würde  und  die  im  Jahr  2011  eine
 Weiterverpflichtungserklärung  abgeben,  wird  mit  einer  Wei-
 terverpflichtungsprämie  ein  monetärer  Anreiz  geboten,  das
 bisherige  Dienstverhältnis  um  mindestens  zwei  Jahre  zu  ver-
 längern.  So  soll  der  wegen  des  Aussetzens  der  Wehrpflicht
 und  der  Umstrukturierung  der  Streitkräfte  kurzfristig  ab
 2011  eintretende  Bedarf  im  Bereich  der  Mannschaften  aus
 dem  Kreis  der  im  Jahr  2011  vorhandenen  Soldatinnen  auf
 Zeit und Soldaten auf Zeit gedeckt werden.

 Zu Absatz 3

 Anspruchsvoraussetzung  für  eine  Prämie  nach  den  Absätzen  1
 und  2  ist  eine  verbindlich  festgesetzte  Dienstzeit  aufgrund
 einer  im  Jahr  2011  abgegebenen  Verpflichtungserklärung.
 Die  Prämie  wird  zum  nächstmöglichen  Zeitpunkt  nach  er-
 folgter  Festsetzung  der  Dienstzeit  als  Einmalzahlung  mit  den
 Dienstbezügen ausgezahlt. Sie ist steuerpflichtig.

 Zu Absatz 4

 Die  Prämie  wird  unter  dem  gesetzlichen  Vorbehalt  gezahlt,
 dass  die  vorgesehene  Dienstzeitverpflichtung  in  den  begüns-
 tigten  Laufbahnen  erfüllt  wird.  Dies  ist  nicht  der  Fall,  wenn
 das  Dienstverhältnis  vorzeitig  aus  Gründen,  welche  die  Sol-
 datin  oder  der  Soldat  zu  vertreten  hat  (Vorsatz  oder  grobe
 Fahrlässigkeit),  endet  oder  die  Soldatin  oder  der  Soldat  wäh-
 rend  der  maßgeblichen  Dienstzeit  ohne  Anspruch  auf  Besol-
 dung  beurlaubt  wird.  In  diesen  Fällen  wird  der  Betrag  der
 Prämie  belassen,  welcher  der  Summe  der  angefangenen  Ka-
 lendermonate  einer  für  die  Prämiengewährung  maßgeb-
 lichen  Dienstzeit  entspricht,  die  vor  dem  entsprechenden
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Tatbestand  bereits  geleistet  wurde.  Die  Regelung  soll  ge-
 währleisten,  dass  eine  Prämie  nur  für  die  Dienstzeit  gezahlt
 wird,  die  der  Zielrichtung  der  Prämiengewährung  entspricht.

 Zu Artikel 12  (Bekanntmachungserlaubnis)

 Die  Vorschrift  erlaubt  dem  Bundesministerium  der  Verteidi-
 gung,  das  Wehrpflichtgesetz  und  das  Wehrsoldgesetz  in  der
 vom  1.  Juli  2011  an  geltenden  Fassung  im  Bundesgesetzblatt
 bekannt machen zu dürfen.

 Zu Artikel 13  (Inkrafttreten)

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

 Der  durch  Artikel  5  Nummer  9  eingefügte  §  8i  des  Wehr-
 soldgesetzes  sowie  Artikel  10  treten  bereits  am  1.  Januar
 2011  in  Kraft,  damit  ab  diesem  Zeitpunkt  die  Verpflichtungs-
 prämien  für  die  Erst-  und  Weiterverpflichtung  von  Soldaten
 und  Soldatinnen  auf  Zeit  sowie  für  die  Weiterverpflichtung
 von  freiwillig  zusätzlichen  Wehrdienst  Leistenden  gezahlt
 werden können.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  auf  Büro-
 kratiekosten,  die  durch  Informationspflichten  begründet
 werden, geprüft.

 Durch  den  Regelungsentwurf  werden  hinsichtlich  der  bishe-
 rigen  gesetzlichen  Wehrpflicht  für  Bürgerinnen  und  Bürger,
 Verwaltung  sowie  für  die  Wirtschaft  eine  Vielzahl  von  damit
 zusammenhängenden Informationspflichten ausgesetzt.

 Gleichzeitig  führt  die  Einführung  eines  nunmehr  freiwilligen
 Wehrdienstes  jedoch  zu  neuen  bzw.  geänderten  Informa-
 tionspflichten.  Für  Bürgerinnen  und  Bürger  werden  zwei  In-
 formationspflichten  –  mit  einem  geschätzten  Zeitaufwand
 ca.  30  und  fünf  Minuten  –  eingeführt.  Für  den  Bereich  der
 Verwaltung  werden  drei  neue  Informationspflichten  einge-
 führt  und  eine  bestehende  geändert.  Bei  zwei  bisher  kosten-
 relevanten  Informationspflichten  der  Wirtschaft  kommt  es
 auf  Grund  der  nunmehr  geringeren  Fallzahlen  von  freiwillig
 Wehrdienstleistenden  zu  einer  jährlichen  Einsparung  in  Höhe
 von ca. 210  000 Euro.

 Durch  Änderung  des  §  59  Soldatengesetz  unterliegen  die
 ehem.  Wehrpflichtigen  auch  weiterhin  (nunmehr  jedoch  auf
 Grundlage  des  §  77  Soldatengesetz)  der  Wehr-/Dienstleis-
 tungsüberwachung.  Der  Normenkontrollrat  hat  daher  das
 Ressort  darum  gebeten,  die  Notwendigkeit  dieses  aufwendi-
 gen  Verfahrens  mit  allen  darin  enthaltenen  Informations-
 pflichten  im  Hinblick  auf  die  beabsichtigte  Aussetzung  der
 Wehrpflicht  zu  prüfen  und  den  Normenkontrollrat  über  das
 Ergebnis zu unterrichten.

 Das  Ressort  ist  der  Prüfbitte  des  Normenkontrollrats  nachge-
 kommen.  Es  hält  die  Wehr-/Dienstleistungsüberwachung  für
 ehemalige  Wehrdienstleistende  in  seiner  derzeitigen  Form
 im  Ergebnis  weiterhin  für  notwendig,  um  eine  reibungslose
 Mobilmachungsvorbereitung  zu  ermöglichen.  Beim  Eintritt

 des  Spannungs-  und  Verteidigungsfalles  müsse  sichergestellt
 sein,  dass  geeignete  Wehrpflichtige  jederzeit  erreicht  werden
 können.  Dabei  seien  neben  der  Kenntnis  vom  Aufenthalt  des
 Wehrpflichtigen  auch  Umstände,  die  die  Verwendbarkeit  des
 einzelnen  Wehrpflichtigen  beeinflussen  können  von  Bedeu-
 tung  (z.  B.  Änderungen  des  Gesundheitszustandes  oder  be-
 rufliche  Weiterqualifizierung).  Darüber  hinaus  seien  die  im
 Rahmen  der  Wehr-/Dienstleistungsüberwachung  gewonne-
 nen  Daten  auch  notwendig,  um  die  Einberufung  geeigneter
 Reservisten für Wehrübungen zu ermöglichen.

 Das  Ressort  ist  nicht  der  Auffassung,  dass  die  Wehr-/Dienst-
 leistungsüberwachung  im  Widerspruch  zur  Aussetzung  der
 Wehrpflicht  stehe.  Beide  Regelungen  gehen  von  einer
 gleichgelagerten  Gefahrenlage  aus.  Sie  tragen  dem  Umstand
 Rechnung,  dass  ein  Spannungs-  und  Verteidigungsfall  zwar
 nicht  zeitnah  zu  erwarten  ist,  allerdings  für  die  Zukunft  auch
 nicht  gänzlich  ausgeschlossen  werden  kann.  Aus  diesem
 Grund  wird  die  Wehrpflicht  nicht  abgeschafft,  sondern  nur
 ausgesetzt,  um  sie  nach  Feststellung  des  Spannungs-  und
 Verteidigungsfalles  jederzeit  wieder  aufleben  lassen  zu
 können.  Insofern  ist  es  nach  Ansicht  des  Ressorts  folgerich-
 tig,  an  der  Wehr-/Dienstleistungsüberwachung  festzuhalten.
 Schließlich  diene  auch  diese  dazu,  sich  auf  einen  Spannungs-
 und Verteidigungsfall vorzubereiten.

 Die  Einlassung  des  Ressorts  ist  nicht  geeignet,  die  Bedenken
 des  Normenkontrollrats  auszuräumen.  Der  Normenkontroll-
 rat  hat  weiterhin  Zweifel  an  der  Notwendigkeit  des  mit  der
 Wehr-/Dienstleistungsüberwachung  einhergehenden  auf-
 wendigen  Verfahrens.  Vor  dem  Hintergrund,  dass  das  Res-
 sort  derzeit  nicht  von  einer  akuten  Gefahrenlage  ausgeht,
 stellt  sich  die  Frage,  ob  die  Vielzahl  von  Informationspflich-
 ten  für  Bürger  und  Verwaltung  unverändert  aufrechterhalten
 werden muss.
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Anlage 3
 Stellungnahme der Bundesregierung
 zur Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Die  Bundesregierung  nimmt  zu  der  Stellungnahme  des  Na-
 tionalen Normenkontrollrates wie folgt Stellung:

 Die  Notwendigkeit  von  nachwirkenden  Dienstleistungs-
 pflichten  ergibt  sich  daraus,  dass  diese  zur  Sicherung  der
 Einsatzbereitschaft  und  Durchhaltefähigkeit  der  Streitkräfte
 zwingend erforderlich sind.

 Im  Hinblick  auf  den  möglichen  Eintritt  des  Spannungs-  und
 Verteidigungsfalles  soll  von  einer  Abschaffung  der  Wehr-
 pflicht  abgesehen  werden.  Statt  dessen  ist  vorgesehen,  die
 verpflichtende  Einberufung  zum  Grundwehrdienst  auszuset-
 zen,  diesen  jedoch  nach  Feststellung  des  Spannungs-  und
 Verteidigungsfalles  als  Pflichtdienst  wieder  aufleben  zu  las-
 sen.  Um  für  diesen  Fall  auch  kurzfristig  ein  Mindestmaß  an
 konzeptioneller  Rekonstitutionsfähigkeit  aufrechterhalten  zu
 können  und  damit  die  volle  Einsatzbereitschaft  der  Bundes-
 wehr  –  einschließlich  der  unbedingt  notwendigen  Reserven  –
 zum  Schutz  der  Bundesrepublik  Deutschland  sicherzustel-
 len,  muss  gewährleistet  sein,  dass  alle  Reservisten,  dazu  ge-
 hören  auch  die  ehemaligen  Grundwehrdienst  Leistenden,  im
 o.  a.  Sinne  mit  ihrem  aktuellen  Ausbildungs-  und  Gesund-
 heitsstatus erreichbar bleiben.

 Das  Wehrrechtsänderungsgesetz  sieht  auch  in  Friedenszeiten
 weiterhin  die  Einberufung  von  Reservisten  zu  Wehrübungen
 vor.  Pflicht(wehr)übungen  bleiben  grundsätzlich  nach  §  59
 des  Soldatengesetzes  möglich,  so  dass  Wehrpflichtige,  die
 nach  geltendem  Recht  Grundwehrdienst  geleistet  haben,  wie
 auch  Personen,  die  künftig  freiwilligen  Wehrdienst  geleistet
 haben  werden,  gegen  ihren  Willen  zu  Dienstleistungen  nach
 dem  4.  Abschnitt  des  Soldatengesetzes  (darunter  sogenannte
 befristete  Übungen)  herangezogen  werden  können.  Um  die
 Einberufung  geeigneter  Reservisten  zu  gewährleisten  und
 gezielt  auf  diese  zugreifen  zu  können,  bedarf  es  aktueller
 Daten  über  alle  für  die  Heranziehung  zum  (Wehr)dienst  er-
 heblichen  Tatsachen,  insbesondere  des  Aufenthaltes  sowie
 des Ausbildungs- und Gesundheitszustandes.

 Die  Bundeswehr  ist  eine  Einsatzarmee.  Reservisten  erfüllen
 grundsätzlich  die  gleichen  Aufgaben  wie  aktives  Personal.
 Sie  werden  daher  in  allen  Aufgabenfeldern  der  Streitkräfte
 eingesetzt,  von  der  Konfliktverhütung  über  die  Krisenbewäl-
 tigung  bis  zu  Hilfeleistungen  im  In-  und  Ausland.  Der  Ein-
 satz  von  Reservisten  in  besonderen  Auslandsverwendungen
 erfolgt,  wenn  kein  oder  nicht  genügend  aktives  Personal  zur
 Erfüllung der Einsatzaufgaben vorhanden ist.

 Zweck der Reserve ist es demnach,

 ●  die  aktive  Truppe  bei  Bedarf  auch  kurzfristig  mit  fachlich
 qualifiziertem  Personal  zu  verstärken  (Verstärkungs-
 reserve),

 ●  ihre Durchhaltefähigkeit zu erhöhen (Personalreserve),

 ●  einen  flexiblen  Aufwuchs  bereits  im  Frieden  zu  ermög-
 lichen,

 ●  den Ländern Hilfe bei Katastrophenfällen zu leisten,

 ●  die  Truppe  bei  Auslandseinsätzen  durch  Spezialisten  zu
 unterstützen,

 ●  die  Wahrnehmung  territorialer  Aufgaben  sicherzustellen
 und

 ●  eine  Mittlerfunktion  zwischen  den  Streitkräften  und  dem
 zivilen Teil der Gesellschaft zu erfüllen.

 Es  sind  weder  sachliche  noch  rechtliche  Gründe  erkennbar,
 die  einer  Wehrüberwachung/Dienstleistungsüberwachung
 auch  für  FWDL  (neu)  entgegenstehen.  Insbesondere  sind
 keine  Gründe  für  eine  unterschiedliche  Behandlung  gegen-
 über  der  Dienstleistungspflicht  unterliegenden  ehemaligen
 Soldaten  auf  Zeit  und  Berufssoldaten  erkennbar.  Alle  ge-
 nannten  Statusgruppen  leisten  ihren  Wehrdienst  aufgrund
 freiwilliger  Verpflichtung  und  müssen  deshalb  den  iden-
 tischen  Nachwirkungspflichten  im  Anschluss  an  das  Ende
 ihrer  aktiven  Dienstzeit  unterliegen.  Anderenfalls  würden
 sich  die  FWDL  (neu)  nicht  als  fester  Bestandteil  der  Streit-
 kräfte darstellen.

 Die  vorbereitenden  Einplanungen  für  künftige,  die  Auf-
 wuchs-  und  Einsatzfähigkeit  der  Streitkräfte  sichernde  Ver-
 wendungen  im  gesamten  Einsatzspektrum  der  Bundeswehr
 werden  nur  dann  im  Bedarfsfall  mit  hinreichender  Wahr-
 scheinlichkeit  zu  verwirklichen  sein,  wenn  den  Wehrersatz-
 behörden  möglichst  aktuelle  Informationen  über  die  Verfüg-
 barkeit  und  Erreichbarkeit  aller  Dienstleistungspflichtigen
 vorliegen  und  die  Mitteilungspflichten  hierzu  gesetzlich  ver-
 ankert sind.

 Die  Bundesregierung  ist  daher  nach  wie  vor  der  Auffassung,
 dass  an  der  Wehr-/Dienstleistungsüberwachung  festgehalten
 werden  sollte.  Sie  ist  aber  gern  bereit,  mit  dem  Nationalen
 Normenkontrollrat  zu  erörtern,  welche  dieser  Pflichten  –  bei-
 spielsweise  für  die  früheren  Grundwehrdienst  Leistenden  –
 unter Umständen entfallen könnten.
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 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  879.  Sitzung  am  11.  Februar
 2011  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 Zu Artikel 1 Nummer 6  (§  58 Absatz 1 Satz 3
 – neu – WPflG),

 Zu Artikel 9  (§  18 Absatz 7 Satz 3
 – neu – MRRG),

 Zu Artikel 13 Überschrift und Absatz 4 – neu –
 (Inkrafttreten)

 a)  In  Artikel  1  Nummer  6  ist  §  58  Absatz  1  folgender  Satz
 anzufügen:

 „Im Jahr 2011 erfolgt die Erhebung ab dem 1. Oktober.“

 b)  In Artikel 9 ist §  18 Absatz 7 folgender Satz anzufügen:

 „Im  Jahr  2011  hat  der  Widerspruch  spätestens  bis  zum
 30.  September,  die  öffentliche  Bekanntmachung  spätes-
 tens bis zum 31. Juli zu erfolgen.“

 c)  Artikel 13 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  Die Überschrift ist wie folgt zu fassen:

 „Inkrafttreten und Außerkrafttreten“.

 bb)  Es ist folgender Absatz 4 anzufügen:

 „(4)  Der  durch  Artikel  1  Nummer  6  eingefügte
 §  58  Absatz  1  Satz  3  des  Wehrpflichtgesetzes  und  der
 durch  Artikel  9  eingefügte  §  18  Absatz  7  Satz  3  des
 Melderechtsrahmengesetzes  treten  am  31.  Dezember
 2011 außer Kraft.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Regelungen  dienen  dazu,  die  unklare  Rechtslage  und  die
 damit  verbundene  Vollzugsunsicherheit  im  ersten  Jahr  der
 Aussetzung der Wehrpflicht zu beseitigen.

 Da  nach  Artikel  13  Absatz  1  des  Gesetzentwurfs  das  Wehr-
 pflichtgesetz  (WPflG)  bereits  zum  1.  Juli  2011  in  Kraft  treten
 soll,  kann  die  Datenerhebung  und  -übermittlung  für  den
 Jahrgang  2012  nicht  bereits  Anfang  des  Jahres  2011  erfol-
 gen,  wie  es  der  Gesetzentwurf  nach  seinem  Wortlaut  in  Arti-
 kel  1  Nummer  6  (§  58  Absatz  1  WPflG)  und  der  damit
 korrespondierenden  Regelung  des  §  18  Absatz  1  MRRG
 vorsieht.  Die  Datenübermittlungen  der  Meldebehörden  an

 die  Kreiswehrersatzämter  zur  Übersendung  des  Informa-
 tionsmaterials  auf  deren  Anforderung  nach  §  58  WPflG
 könnten  also  frühestens  ab  dem  1.  Juli  2011  erfolgen.  Frü-
 hestens  zu  diesem  Zeitpunkt  könnte  auch  die  öffentliche  Be-
 kanntmachung  zum  Widerspruch  im  Jahr  2011  veröffentlicht
 werden  und  nicht  –  wie  es  der  Gesetzentwurf  nach  seinem
 Wortlaut  vorschreibt  –  „spätestens  acht  Monate  vor  dem  Ab-
 lauf  der  Widerspruchsfrist“  erfolgen  und  auf  die  Wider-
 spruchsmöglichkeit  gegen  die  Datenübermittlung  der  Mel-
 debehörde  an  das  Kreiswehrersatzamt  hinweisen.  Denn  die
 öffentliche  Bekanntmachung  hätte  im  Jahr  2011  bereits  zum
 30.  April  2011  zu  erfolgen,  würde  also  vor  dem  Inkrafttreten
 des  Gesetzes  und  somit  der  Verpflichtung  zur  Bekanntma-
 chung  selbst  liegen.  Um  es  den  Betroffenen  zu  ermöglichen,
 ihre  Rechte  aus  dem  Grundrecht  der  informationellen  Selbst-
 bestimmung  in  2011  ebenso  effektiv  auszuüben  wie  es  das
 Gesetz  auch  für  die  Folgejahre  vorsieht,  sollte  vermieden
 werden,  dass  die  in  §  58  Absatz  1  Satz  2  WPflG  aufgeführten
 Daten  der  Betroffenen  des  Jahrgangs  2012  von  den  Melde-
 behörden  an  die  Kreiswehrersatzämter  übermittelt  werden,
 ohne  dass  sie  vorher  ausreichend  Zeit  hatten,  dieser  Über-
 mittlung  zu  widersprechen.  Denn  nur  durch  die  vorgeschla-
 gene  Änderung  können  sie  es  sicher  erreichen,  dass  ihre  Da-
 ten  nicht  an  die  Kreiswehrersatzämter  zum  Zwecke  der
 Zusendung  von  Informationsmaterial  über  Tätigkeiten  in
 den  Streitkräften  übermittelt  werden.  Insofern  erscheint  es
 sachgerecht,  den  Meldebehörden  nach  Inkrafttreten  des
 Gesetzes  einen  Monat  Zeit  zu  geben,  die  öffentliche  Be-
 kanntmachung  über  das  Widerspruchsrecht  in  ihre  Amts-
 und  Verkündungsblätter  zu  setzen  und  damit  gleichzeitig  die
 Betroffenen  zu  informieren,  dass  sie  sich  innerhalb  weiterer
 zwei  Monate  entscheiden  können,  einer  Datenübermittlung
 aus  den  Melderegistern  an  die  Kreiswehrersatzämter  zu  wi-
 dersprechen.

 Zudem  wird  durch  die  Änderung  des  §  58  Absatz  1  WPflG
 (siehe  Buchstabe  a)  sichergestellt,  dass  nur  Daten  übermittelt
 werden,  bei  denen  davon  ausgegangen  werden  kann,  dass  die
 Betroffenen  durch  Verstreichenlassen  der  Widerspruchsfrist
 keine Bedenken gegen ihre Übermittlung erhoben haben.

 Da  die  vorstehenden  Regelungen  nur  für  das  Jahr  2011  Gel-
 tung  haben  können,  sollen  sie  –  nicht  zuletzt  aus  rechtssyste-
 matischen  Gründen  –  mit  Ablauf  des  Jahres  2011  wieder
 außer Kraft treten (siehe Buchstabe c).
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 Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates
 Änderung von  Artikel 1 Nummer 6  (§  58 Absatz 1
 Satz 3 – neu –
 WPflG),

 Artikel 9  (§  18 Absatz 7 Satz 3
 – neu – MRRG) und

 Artikel  13  Überschrift  und  Absatz  4
 – neu –  (Inkrafttreten)

 Die  Bundesregierung  wird  den  Vorschlag  des  Bundesrates
 aufgreifen,  hält  jedoch  die  hierfür  vom  Bundesrat  empfoh-
 lene  Vorgehensweise  gesetzestechnisch  für  zu  aufwendig.
 Zudem  besteht  hinsichtlich  des  Termins  der  öffentlichen  Be-
 kanntmachung  wegen  der  Ferientermine  in  den  einzelnen
 Bundesländern noch Prüfungsbedarf.

 Die  Bundesregierung  beabsichtigt,  in  die  anstehenden  parla-
 mentarischen  Beratungen  einen  Änderungsvorschlag  einzu-
 bringen,  der  dem  Anliegen  des  Bundesrates  Rechnung  trägt.
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